
 

Satzung zur Änderung der 
Fachspezifischen Bestimmungen für das Studienfach 

Chemie 
mit dem Abschluss  
Bachelor of Science  

(Erwerb von 180 ECTS-Punkten) 
 

Vom 17. November 2009 
 

(Fundstelle: http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2008-34) 
 
 
 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1 Satz 1 sowie Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-
WFK) in der jeweils geltenden Fassung erlässt die Julius-Maximilians-Universität Würzburg folgende 
Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Die fachspezifischen Bestimmungen für das Studienfach Chemie mit dem Abschluss Bachelor of 
Science (Erwerb von 180 ECTS-Punkten) vom 17. April 2008 (Fundstelle: http://www.uni-
wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2008-9) werden wie folgt geändert: 
 
 
1. In den fachspezifischen Bestimmungen zu § 20 Abs. 8 ASPO werden unter Ziffer 2 nach dem Satz 

„Hierdurch soll festgestellt werden, ob der Prüfling die gestellten Aufgaben unter Beachtung der 
sicherheitstechnischen Aspekte mit der gebotenen Sorgfalt und unter Verwendung 
wissenschaftlicher Methoden im Rahmen der Lehrveranstaltung bearbeitet.“ folgende Sätze 
angefügt: 
 
„Sollte der Prüfling die erforderlichen sicherheitstechnischen Aspekte grob fahrlässig oder 
wiederholt nicht beachten, besteht für den Modulverantwortlichen die Möglichkeit, diesen Prüfling 
von der weiteren Ablegung der praktischen Leistungen auszuschließen. Die erneute Ablegung der 
praktischen Leistungen ist in einem solchen Fall erst dann möglich, wenn der Prüfling weitere 
Qualifizierungsmaßnahmen erfolgreich durchführt bzw. weitere Auflagen erfüllt, welche jeweils vom 
Modulverantwortlichen festzulegen sind. Insbesondere kann bei einem Verstoß gegen 
sicherheitsrechtliche Aspekte während eines Fortgeschrittenenpraktikums der nochmalige 
Nachweis der sicherheitstechnischen Kenntnisse für die Durchführung des Grundpraktikums 
gefordert werden.“ 

 
 
2. Anlage 1 der fachspezifischen Bestimmungen (Studienfachbeschreibung) erhält folgende Fassung: 

 
 

http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2008-34�


  
 Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

Studienfachbeschreibung (Bachelor) als Ein-Fach mit 180 ECTS-Punkten  
(2008/1)                 (Stand: 2009-09-28) 

 

Studienfachbezeichnung:  
 

Chemie (Bachelor) Nr.: 
(wird von der 
ZV ausgefüllt) 

Version: 2008-WS 

Studienfachverantwortung: Studiendekan/-in der Chemie 

Module des Studienfachs 

Pflichtbereich: 145 ECTS-PUNKTE 

Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Modulbezeichnung Kurzbe-
zeichnung 

Version Dauer 
[Sem.] 

ECTS-
Punkte 

Modulverantwortung 

 Anorganische Chemie 1 08-AC1 2008-WS 1 21 Dozent/-in der 
Vorlesung 
„Experimentalchemie“ 

 Anorganische Chemie 2 08-AC2 2007-WS 1 6  Dozent/-in der 
Vorlesung 
„Anorganische 
Stoffchemie“ 

 Anorganische Chemie 3 08-AC3 2007-WS 1 9 Dozent/-in der 
Vorlesung 
„Elementorganische 
Chemie“ 

 Analytische Chemie 1 08-AN1 2008-WS 1 11 Dozent/-in der 
Vorlesung „Analytische 
Chemie“ 

 Organische Chemie 1 08-OC1 2007-WS 1 5 Dozent/-in der 
Vorlesung „Organische 
Chemie 1“ 

 Organische Chemie 2 08-OC2 2007-WS 1 9 Dozent/-in der 
Vorlesung „Organische 
Chemie 2“ 

 Organische Chemie 3 08-OC3 2007-WS 1 15 Dozent/-in der 
Vorlesung „Organische 
Chemie 3“ 

 Organische Chemie 4 08-OC4 2007-WS 1 10 Dozent/in der Vorlesung 
„Organische Chemie 4“ 

 Physikalische Chemie 1 08-PC1 2007-WS 1 8 Dozent/-in der 
Vorlesung „Grundlagen 
der Quantenmechanik 
und Spektroskopie“  

 Physikalische Chemie 2 08-PC2 2007-WS 1 18 Dozent/-in der 
Vorlesung 
„Thermodynamik, 
Kinetik, Elektrochemie“ 

 Physikalische und 
Theoretische Chemie 3 

08-PC3 2008-WS 1 6 Dozent/-in der 
Vorlesung 
„Quantenchemie“ 
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 Physikalische Chemie 4 08-PC4 2007-WS 1 3 Dozent/-in der 
Vorlesung „Statistische 
Thermodynamik“ 

 Biochemie 08-BC 2007-WS 2 6 Dozent/-in der 
Vorlesung „Biochemie 1“ 

 Theoretische 
Modellvorstellungen in der 
Chemie 

08-TC 2008-WS 1 3 Dozent/-in der 
Vorlesung „Theoretische 
Modellvorstellungen in 
der Chemie“ 

 Mathematik für 
Studierende der Chemie 
und der Biologie 

10-M-MCB 2007-WS 1 5 Studiendekan/-in für 
Mathematik 

 Einführung in die Physik 
für Studierende eines 
physikfernen Nebenfachs 

11-EFNF 2007-WS 2 7 Geschäftsführender 
Vorstand Physikalisches 
Institut 

 Physikalisches 
Nebenfachpraktikum für 
Studierende eines 
physikfernen Nebenfachs 

11-PFNF 2007-WS 1 3 Geschäftsführender 
Vorstand Physikalisches 
Institut 

Wahlpflichtbereich: 5 ECTS-PUNKTE:  
Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Modulbezeichnung Kurzbe-
zeichnung 

Version Dauer 
[Sem.] 

ECTS-
Punkte 

Modulverantwortung 

 Praktische Spektroskopie 
3 

08-PS3 2007-WS 1 5 Dozent/-in der 
Vorlesung „Praktische 
Spektroskopie 3“ 

 Programmierkurs für 
Chemiker 

08-PKC 2007-WS 1 5 Dozent/-in der 
Vorlesung 
„Programmierkurs für 
Chemiker“ 

 Biochemisches Praktikum 08-BCP 2007-WS 1 5 Dozent/-in der 
Vorlesung „Biochemie 2“ 

Schlüsselqualifikation: 20 ECTS-PUNKTE 
Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Modulbezeichnung Kurzbe-
zeichnung 

Version Dauer 
[Sem.] 

ECTS-
Punkte 

Modulverantwortung 

Allgemeine Schlüsselqualifikationen: 10 ECTS-Punkte  

 Jura 1: Einführung in die 
Rechtswissenschaft 

02-J1 2008-WS 1 5 Studiendekan/-in der 
Juristischen Fakultät 

 Jura 2: Rechtsenglisch 1 
und Einführung in das US-
amerikanische Recht 

02-J2 2008-WS 1-2 10 Studiendekan/-in der 
Juristischen Fakultät 

 Arbeitsrecht für 
Studierende anderer 
Fachrichtungen 

02-J6 2007-WS 2 5 Inhaber/-in des 
Lehrstuhls für 
Bürgerliches Recht und 
Arbeitsrecht 
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 Philosophie 1 06-B-P2TF1 2007-WS 1 5 Inhaber/-in des 
Lehrstuhls Philosophie I  

 Philosophie 2  06-B-P2TF2 2007-WS 1 5 Inhaber/-in des 
Lehrstuhls Philosophie I  

 Präsentation- und 
Kommunikationstechnik 

08-PK 2007-WS 1 5 Studiendekan/-in der 
Technologie der 
Funktionswerkstoffe 

 Basismodul 
“Informationskompetenz 
für Studierende der 
Naturwissenschaften“ 

41-IK-NW1 2007-WS 1 1 Leiter / Leiterin der 
Universitätsbibliothek 

 Aufbaumodul 
“Informationskompetenz 
für Studierende der 
Naturwissenschaften“ 

41-IK-NW2 2007-WS 1 2 Leiter / Leiterin der 
Universitätsbibliothek 

 Französisch Grundstufe 1 42-FRG1 2007-WS 1-3 10 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Französisch Grundstufe 2 42-FRG2 2007-WS 1-2 7 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Französisch Grundstufe 3 42-FRG3 2007-WS 1 4 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Spanisch Grundstufe 1 42-SPG1 2007-WS 1-3 10 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Spanisch Grundstufe 2 42-SPG2 2007-WS 1-2 7 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Spanisch Grundstufe 3 42-SPG3 2007-WS 1 4 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Italienisch Grundstufe 1 42-ITG1 2007-WS 1-3 10 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Italienisch Grundstufe 2 42-ITG2 2007-WS 1-2 7 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Italienisch Grundstufe 3 42-ITG3 2007-WS 1 4 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Schwedisch Grundstufe 1 42-SEG1 2007-WS 1-3 8 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Schwedisch Grundstufe 2 42-SEG2 2007-WS 1-2 5 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Japanisch Grundstufe 2 42-JPG2 2007-WS 1 12 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Englisch 2 42-ENM2 2007-WS 1 2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Englisch 3 42-ENM3 2007-WS 1 2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Englisch 4 42-ENM4 2007-WS 1 2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Französisch 1 42-FRM1 2007-WS 1 4 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 
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 Mittelstufe Französisch 2 42-FRM2 2007-WS 1 2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Französisch 3 42-FRM3 2007-WS 1 2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Französisch 4 42-FRM4 2007-WS 1 2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Italienisch 1 42-ITM1 2007-WS 1 4 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Italienisch 2 42-ITM2 2007-WS 1 2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Italienisch 3 42-ITM3 2007-WS 1 2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Italienisch 4 42-ITM4 2007-WS 1 2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Schwedisch 1 42-SEM1 2007-WS 1 4 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Schwedisch 2 42-SEM2 2007-WS 1 2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Schwedisch 3 42-SEM3 2007-WS 1 2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Schwedisch 4 42-SEM4 2007-WS 1 2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Spanisch 1 42-SPM1 2007-WS 1 4 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Spanisch 2 42-SPM2 2007-WS 1 2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Spanisch 3 42-SPM3 2007-WS 1 2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Mittelstufe Spanisch 4 42-SPM4 2007-WS 1 2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Englisch Oberstufe f ür die 
Wirtschaft 1 

42-ENO-W1 2007-WS 1 4 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Englisch Oberstufe f ür die 
Wirtschaft 2 

42-ENO-W2 2007-WS 1 4 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Englisch Oberstufe f ür die 
Naturwissenschaften 1 

42-ENO-
NW1 

2007-WS 1 4 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Englisch Oberstufe f ür die 
Naturwissenschaften 2 

42-ENO-
NW2 

2007-WS 1 4 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Englisch O berstufe 
Landeskunde 

42-ENO-LK 2007-WS 1 3 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Englisch O berstufe 
Interkulturelle Kompetenz 

42-ENO-IK 2007-WS 1 3 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Englisch Oberstufe 
Abschlussprüfung 

42-ENO-PR 2007-WS  2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Französisch O berstufe f ür 
die Wirtschaft 1 

42-FRO-W1 2007-WS 1 4 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 
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 Französisch O berstufe f ür 
die Wirtschaft 2 

42-FRO-W2 2007-WS 1 4 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Französisch O berstufe 
Landeskunde 

42-FRO-LK 2007-WS 1 3 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Französisch O berstufe 
Interkulturelle Kompetenz 

42-FRO-IK 2007-WS 1 3 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Französisch O berstufe 
Abschlussprüfung 

42-FRO-PR 2007-WS  2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Italienisch Oberstufe für 
die Wirtschaft 1 

42-ITO-W1 2007-WS 1 4 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Italienisch Oberstufe für 
die Wirtschaft 2 

42-ITO-W2 2007-WS 1 4 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Italienisch Oberstufe 
Landeskunde 

42-ITO-LK 2007-WS 1 3 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Italienisch Oberstufe 
Interkulturelle Kompetenz 

42-ITO-IK 2007-WS 1 3 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Italienisch Oberstufe 
Abschlussprüfung 

42-ITO-PR 2007-WS  2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Spanisch Oberstufe für die 
Wirtschaft 1 

42-SPO-W1 2007-WS 1 4 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Spanisch Oberstufe für die 
Wirtschaft 2 

42-SPO-W2 2007-WS 1 4 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Spanisch O berstufe 
Landeskunde 

42-SPO-LK 2007-WS 1 3 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Spanisch O berstufe 
Interkulturelle Kompetenz 

42-SPO-IK 2007-WS 1 3 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

 Spanisch O berstufe 
Abschlussprüfung 

42-SPO-PR 2007-WS  2 Leiter/-in Zentrum für 
Sprachen 

Fachspezifische Schlüsselqualifikationen: 10 ECTS-Punkte 

 Vertiefungspraktikum 08-VP 2007-WS 1 5 Leiter/-in des 
Arbeitskreises in dem 
das Modul durchgeführt 
wird 

 Toxikologie und 
Rechtskunde 

03-TR 2007-WS 1 3 Dozent/-in der 
Vorlesung „Toxikologie“ 

 Literaturrecherche zur 
Anorganischen Chemie 

08-LRAC 2007-WS 1 1 Dozent/-in der 
Vorlesung 
„Elementorganische 
Chemie“ 

 Literaturrecherche zur 
Organischen Chemie  

08-LROC 2007-WS 1 1 Dozent/-in der 
Vorlesung „Organische 
Chemie 4“ 

Abschlussarbeit: 10 ECTS-PUNKTE 
 Bachelorarbeit 08-BA 2007-WS  10 Leiter/-in des 

Arbeitskreises in dem 
das Modul durchgeführt 
wird 

 



 

 
3.  Anlage 2 der fachspezifischen Bestimmungen (Modul- und Teilmodulbeschreibungen 

(Modulhandbuch) erhält folgende Fassung:  
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Anlage 2:  
 
 
 
 

Modul- und Teilmodulbeschreibungen (Modulhandbuch) 
 

für das Studienfach 
 

Chemie 
 

mit dem Abschluss Bachelor of Science 
 

(Erwerb von 180 ECTS-Punkten) 
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PFLICHTBEREICH:
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Modulbeschreibung 
(2008/1)           (Stand: 2008-08-27) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Anorganische Chemie 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-AC1 

Version: 2008-WS 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08010000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Experimentalchemie“ 

4. SWS: 23 

5. ECTS-Punkte:  21 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  630 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9.  Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über Grundlagenkenntnisse der Allgemeinen und Anorganischen Chemie. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-AC1-1 08-AC1-2 08-AC1-3  

Version: 2007-WS 2007-WS 2008-WS  

Titel:  Grundlagen der 
Allgemeinen und 

Anorganischen Chemie 

Praktikum Anorganische 
Chemie 1 

Erläuterungen zum 
Praktikum Anorganische 

Chemie 1 

 

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht Pflicht  

SWS: 7 14 2  

ECTS-Punkte: 10 7 4  

21  
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie  Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-AC1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08010000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Experimentalchemie“ 

4. SWS: 7 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

08-AC2, 08-AC3, 08-LRAC 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-AC1-1V1 08-AC1-1V2 08-AC1-1Ü  

Titel:  Experimentalchemie Konzepte der Allgemeinen und 
Anorganischen Chemie 

Konzepte der  
Allgemeinen und 

Anorganischen Chemie 

 

Art: Vorlesung Vorlesung Übung 
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht 
 

SWS: 4 2 1 
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h 90 60  

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS Jährlich, WS  

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch  

Inhalt: Grundlagen der Allgemeinen, 
Anorganischen und Technischen 
Chemie: Stoffe, Aggregatzustände, 
Gemische, Trennverfahren, Atome, 
Moleküle, Ionen, Salze, Molare 
Größen, Chem. Bindung, 
Festkörper, Polymorphie, 
Lösungen, Chemisches 
Gleichgewicht, Stöchiometrie, 
Säure-Base-Reaktionen, Fällungen, 
Redoxreaktionen, typische 
Verbindungen der Hauptgruppen-
elemente, wichtige großtechnische 
Verfahren, Chemie von Produkten 
des Alltags, Nebengruppen-
elemente, Metallurgie, 
Legierungen, Komplexe. 

Modellvorstellungen der 
Anorganischen Chemie: 

Atome, Energiezustände, 
Quantenzahlen, Aufbauprinzip, 
Orbitale, Periodensystem, 
Moleküle, Chemische Bindung, 
Lewis-Formeln, Oktettregel und 
„Hypervalenz“, 
Mehrzentrenbindungen, 
Mesomerie, Elektronegativität, 
Polarität, VSEPR-Konzept, 
Molekülsymmetrie, Festkörper, 
Kugelpackungen, einfache 
Gittertypen, Kristallsymmetrie, 
Komplexe, Isomerie, Bindung in 
Komplexen. 

Vertiefung des Stoffes 
von 08-AC1-1V2 durch 
Übungsaufgaben 

 

Sonstiges:     
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Praktikum Anorganische Chemie 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-AC1-2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08010000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Experimentalchemie“ 

4. SWS: 14 

5. ECTS-Punkte:  7 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  210 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: WS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Vortestate, Bewertung der praktischen Leistungen, 
Nachtestate 

12. Prüfungsumfang: Prüfungsgespräche (Vortestate/Nachtestate): jeweils ca. 
15 min.; Protokoll: ca. 5-10 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Bestanden / nicht bestanden 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-AC1-2P    

Titel:  Praktikum Anorganische Chemie 1   
 

Art: Praktikum   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 14   
 

Arbeits-
aufwand: 

210    

Turnus: Jährlich, WS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Allgemeine und Anorganische Chemie in selbst durchgeführten Experimenten: 

Laborsicherheit, einfache Labortechniken, Stöchiometrie, Massenwirkungsgesetz, Säuren, 
Basen, Puffer, Oxidation und Reduktion, Löslichkeit und Komplexbildung, 
Nachweisreaktionen, Analyse von Gemischen, einfache anorganische Präparate.. 

   

Sonstiges:     
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Teilmodulbeschreibung 
(2008/1) (Stand: 2008-08-27) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Erläuterungen zum Praktikum Anorganische Chemie 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-AC1-3 

Version: 2008-WS 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08010000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Experimentalchemie“ 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

08-AC2, 08-AC3, 08-LRAC 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: 3 Klausuren (mit gleicher Gewichtung; Termine nach 
Bekanntgabe ) 

12. Prüfungsumfang: 45 Minuten pro Klausur 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-AC1-3V    

Version: 2008-WS   
 

Titel:  Erläuterungen zum Praktikum Anorganische Chemie 1   
 

Art: Vorlesung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 2   
 

Arbeits-
aufwand: 

120    

Turnus: Jährlich, WS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Erläuterung der Experimente von 08-AC1-2    

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Anorganische Chemie 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-AC2  

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08010000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Anorganische Stoffchemie“ 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  6 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  180 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 08-AC1-1, 08-AC1-3, 08-AN1-1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse: 08-AC1-2, 08-AN1-2, 08-TC, 08-OC2-1V2 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Anorganische Stoffchemie und zugehörige spektroskopische Analysemethoden 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über Kenntnisse der Anorganischen Stoffchemie und der zugehörigen 
spektroskopischen Analysemethoden. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-AC2-1    

Titel:  Anorganische Stoffchemie und  
die zugehörigen spektroskopischen Analysemethoden 

   

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach    

SWS: 4    

ECTS-Punkte: 6    

  

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Anorganische Stoffchemie und die zugehörigen 
spektroskopischen Analysemethoden  

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-AC2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08010000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Anorganische Stoffchemie“ 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  6 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  180 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

  b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

15.Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-AC2-1V1 08-AC2-1V2   

Titel:  Anorganische Stoffchemie Praktische Spektroskopie 2  
 

Art: Vorlesung Vorlesung  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 2 2  
 

Arbeits-
aufwand: 

90 90   

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: Anorganische Stoffchemie:  

Deskriptive Chemie der 
Hauptgruppenelemente 
(Bindungsverhältnisse, Trends im PSE, sub- 
und hypervalente Verbindungen, technische 
Produkte), Einführung in die 
Koordinationschemie, Einführung in die 
Organometallchemie. 

Spektroskopische Methoden II:  

NMR Spektroskopie (Heterokerne, 
zweidimensionale Methoden), 
Beugungsmethoden (Raumgruppen, 
Reziproker Raum, Lösungsmethoden) 

  

Sonstiges:     

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Anorganische Chemie 3 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-AC3  

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08010000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Elementorganische Chemie“ 

4. SWS: 15 

5. ECTS-Punkte:  9 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  270 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 08-AC1-1, 08-AC1-3, 08-AN1-1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse: 08-AC1-2, 08-AC2, 08-AN1-2, 08-TC, 08-OC2-1V2 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Elementorganische Chemie 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über Kenntnisse der Elementorganischen Chemie und beherrscht die 
Anorganische und Metallorganische Chemie in selbst durchgeführten Experimenten. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-AC3-1 08-AC3-2   

Titel:  Elementorganische Chemie Praktikum Anorganische Chemie 2   

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach Pflichtfach   

SWS: 3 12   

ECTS-Punkte: 4 5   

9  

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Elementorganische Chemie Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-AC3-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08010000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Elementorganische Chemie“ 

4. SWS: 3 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-AC3-1V 08-AC3-1Ü   

Titel:  Elementorganische Chemie Elementorganische Chemie  
 

Art: Vorlesung Übung  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 2 1  
 

Arbeits-
aufwand: 

90 30   

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: Die Elementorganische Chemie der Haupt- 
und Nebengruppenelemente: 

Organyle der Elemente der 1.-5. 
Hauptgruppe: Synthese, Eigenschaften, 
Bindungsverhältnisse, Reaktionen, Rolle in 
technischen Prozessen. Spezielle 
Stoffklassen: Silylene, Silene, Disilene, 
Diphosphene und analoge Verbindungen. 
Übergangsmetall-organische Komplexe: 
Grundlagen von Struktur und Reaktivität; 
spezielle Stoffklassen, gruppiert nach 
Ligandentyp, Rolle in der organischen 
Synthese und in technischen Prozessen 

Vertiefung des Stoffes von 08-AC3-1V durch  
Übungsaufgaben 

  

Sonstiges:     

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Praktikum Anorganische Chemie 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-AC3-2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08010000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Elementorganische Chemie“ 

4. SWS: 12  

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: WS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Vortestate, Bewertung der praktischen Leistungen, 
Nachtestate 

12. Prüfungsumfang: Prüfungsgespräche (Vortestate/Nachtestate): jeweils ca. 
15 min.; Protokoll: ca. 5-10 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Bestanden / nicht bestanden 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-AC3-2P    

Titel:  Praktikum Anorganische Chemie 2   
 

Art: Praktikum   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 12   
 

Arbeits-
aufwand: 

150    

Turnus: Jährlich, WS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Anorganische und Metallorganische Chemie in selbst durchgeführten Experimenten: 

Arbeitssicherheit im chemischen Labor, mit besonderer Berücksichtigung möglicher 
Gefahrenquellen im Umgang mit Organometallverbindungen. Durchführung von 
Literaturrecherchen, Syntheseplanung. Präparatives Arbeiten unter Vakuum und 
Luftausschluß. Synthese von anorganischen und metallorganischen Verbindungen 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgrads, analytische und spektroskopische Charakterisierung 
in der Praxis.  

   

Sonstiges: Blockpraktikum im Februar/März    

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/1) (Stand: 2008-08-27) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Analytische Chemie 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-AN1  

Version: 2008-WS 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08000000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Analytische Chemie“ 

4. SWS: 15 

5. ECTS-Punkte:  11 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  330 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: 08-AC1, 10-M-MCB 

9.  Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Grundlagen der Analytischen Chemie 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über Grundlagenkenntnisse der Analytischen Chemie. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-AN1-1 08-AN1-2   

Version: 2008-WS 2007-WS   

Titel:  Grundlagen der Analytischen Chemie Praktikum Analytische Chemie    

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   

SWS: 3 12   

ECTS-Punkte: 5 6   

11  

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/1) (Stand: 2008-08-27) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Grundlagen der Analytischen Chemie  Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-AN1-1 

Version: 2008-WS 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08000000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Analytische Chemie“ 

4. SWS: 3 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

08-AC2, 08-AC3, 08-LRAC 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-AN1-1V 08-AN1-1Ü   

Version: 2008-WS 2007-WS  
 

Titel:   Analytische Chemie Analytische Chemie  
 

Art: Vorlesung Übung  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 2 1  
 

Arbeits-
aufwand: 

90 60   

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: Grundlagen der Analytischen Chemie: 

Vertiefung folgender Themen: Lösungen, 
Chemisches Gleichgewicht, Stöchiometrie, 
Säure-Base-Reaktionen, Fällungen, 
Redoxreaktionen, Komplexbildung. Beurteilung 
qualitativer und quantitativer Verfahren: 
Grenzkonzentration, Erfassungsgrenze, 
Genauigkeit. Quantitative Verfahren: Volumetrie 
(Säure-Base, Redox, Komplexometrie, 
Fällungsverfahren); Gravimetrie; Instrumentelle 
Verfahren (Potentiometrie, Konduktometrie, 
Photometrie, Elektrogravimetrie). 

Vertiefung des Stoffes von 08-AN1-1V 
durch Übungsaufgaben. 

  

Sonstiges:     

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Praktikum Analytische Chemie  Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-AN1-2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08000000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Analytische Chemie“ 

4. SWS: 12 

5. ECTS-Punkte:  6 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  180 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: SS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Vortestate, Bewertung der praktischen Leistungen, 
Nachtestate 

12. Prüfungsumfang: Prüfungsgespräche (Vortestate/Nachtestate): jeweils ca. 
15 min.; Protokoll: ca. 5-10 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Bestanden / nicht bestanden 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-AN1-2P    

Titel:  Praktikum Analytische Chemie   
 

Art: Praktikum   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 12   
 

Arbeits-
aufwand: 

180    

Turnus: Jährlich, SS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Analytische Chemie in selbst durchgeführten Experimenten: 

Volumetrie, Gravimetrie, Potentiometrie, Konduktometrie, Photometrie, Elektrogravimetrie, 
quantitative Analyse von Gemischen. 

   

Sonstiges:     

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Organische Chemie 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-OC1  

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08020000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Organische Chemie 1“ 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 08-OC2, 08-OC3, 08-BC, 08-OC4 

10. Inhalte: 

Grundlagen der Organischen Chemie 1 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über Grundlagenkenntnisse der Organischen Chemie. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-OC1-1    

Titel:  Organische Chemie 1    

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach    

SWS: 4    

ECTS-Punkte: 5    

  

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Organische Chemie 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-OC1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08020000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Organische Chemie 1“ 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-OC1-1V 08-OC1-1Ü   

Titel:  Organische Chemie 1 Organische Chemie 1  
 

Art: Vorlesung Übung  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 3 1  
 

Arbeits-
aufwand: 

90 60   

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: Alkane, Bindungssituation, Radikalreaktionen, 
Cycloalkane, Konformationen, Diastereomere, 
E,Z-Isomere, Alkylhalogenide, Amine, SN-
Reaktionen, Grundlagen Stereochemie, 
Eliminierungen, Carbeniumionen, Wagner-
Meerwein-Umlagerungen, Alkene, Alkine, 
Additionen, Alkohole, Umlagerungen. 

Vertiefung des Stoffes von 08-OC1-1V 
durch Übungsaufgaben 

  

Sonstiges:     

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Organische Chemie 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-OC2  

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08020000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Organische Chemie 2“ 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  9 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  270 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 08-OC1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 08-VP, 08-BA, 08-PS3, 08-LROC 

10. Inhalte: 

Organische Chemie 2 und zugehörige spektroskopische Analysemethoden 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über Kenntnisse der Organischen Chemie 2 und der zugehörigen 
spektroskopischen Analysemethoden 2. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-OC2-1    

Titel:   Organische Chemie 2 und zugehörige spektroskopische Analysemethoden     

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach    

SWS: 6    

ECTS-Punkte: 9    

  

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Organische Chemie 2 und zugehörige spektroskopische 
Analysemethoden  

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-OC2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08020000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Organische Chemie 2“ 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  9 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  270 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b)Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-OC2-1V1 08-OC2-1Ü 08-OC2-1V2  

Titel:  Organische Chemie 2 Organische Chemie 2 Praktische Spektroskopie 1  

Art: Vorlesung Übung Vorlesung  

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht  

SWS: 3 1 2  

Arbeits-
aufwand: 

120 60 90  

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS Jährlich, WS  

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch  

Inhalt: π-konjugierte Systeme: 
Theoretisches Konzept 
Aromatizität, elektrophile und 
nukleophile Substitution an 
Aromaten, Aldehyde und Ketone, 
Säurederivate, Chemie der 
Carbonylverbindungen 
(Additionen, C,H-Acidität, 
Reaktionen der Enole und 
Enolate, Alkylierungen, 
Kondensationsreaktionen), 
Reduktionen und Oxidationen, 
Polare Umlagerungen (z.B. 
Baeyer-Villiger, Beckmann, 
Hofmann). 

Vertiefung des Stoffes von 08-
OC2-1V1 durch  
Übungsaufgaben 

Spektroskopische 
Methoden I: 
Infrarotspektroskopie, 
Massenspektrometrie, 
NMR-Spektroskopie 

 

Sonstiges:     

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Organische Chemie 3 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-OC3 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08020000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Organische Chemie 3“ 

4. SWS: 20  

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 08-OC1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse: 08-OC2, 08-TC 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Organische Chemie 3 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über vertiefte Kenntnisse der organisch-chemischen Reaktionen und deren 
Anwendung zur Synthese. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-OC3-1 08-OC3-2   

Titel:   Organische Chemie 3   Organisch-chemisches Praktikum 1   

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach Pflichtfach   

SWS: 4 16   

ECTS-Punkte: 6 9   

15  

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Organische Chemie 3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-OC3-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08020000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Organische Chemie 3“ 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  6 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  180 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-OC3-1V 08-OC3-1Ü   

Titel:  Organische Chemie 3 Organische Chemie 3  
 

Art: Vorlesung Übung  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 2 2  
 

Arbeits-
aufwand: 

90 90   

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: Polare Umlagerungen, Ylide, 
Olefinierungsreaktionen, Pericyclische 
Reaktionen, Carbene, Nitrene, Radikale 
(Fortsetzung zu OC 1), Photochemie, Grundzüge 
der stereoselektiven Synthese, der 
asymmetrischen Katalyse und der 
Organometallchemie, Retrosynthese 

Vertiefung des Stoffes von 08-OC3-1V 
durch Übungsaufgaben 

  

Sonstiges:     

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Organisch-chemisches Praktikum 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-OC3-2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08020000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Organische Chemie 3“ 

4. SWS: 16  

5. ECTS-Punkte:  9 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  270 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: SS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Vortestate, Bewertung der praktischen Leistungen, 
Nachtestate 

12. Prüfungsumfang: Prüfungsgespräche (Vortestate/Nachtestate): jeweils ca. 
15 min.; Protokoll: ca. 5-10 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Bestanden / nicht bestanden 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-OC3-2P    

Titel:  Organisch-chemisches Praktikum 1   
 

Art: Praktikum   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 16   
 

Arbeits-
aufwand: 

270    

Turnus: Jährlich, SS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Umgang mit Gefahrstoffen, Experimentelle Grundoperationen, einfache chemische 
Reaktionen und Analytik der Produkte 

   

Sonstiges: Sechswöchiges Blockpraktikum in den Semesterferien (August-Oktober) mit 40 h pro 
Woche) 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Organische Chemie 4 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-OC4 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08020000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Organische Chemie 4“ 

4. SWS: 15 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 08-OC1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse: 08-OC2, 08-OC3, 08-TC 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Biologisch wichtige Verbindungsklassen, deren Reaktionen und Synthesen, Umgang mit besonderen 
Gefahrstoffen, anspruchsvollere Arbeits- und Synthesetechniken, Reinigungsmethoden und 
Produktanalytik 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über Kenntnisse der biologisch wichtigen Verbindungsklassen, deren 
Reaktionen und Synthesen, des Umgangs mit besonderen Gefahrstoffen, anspruchsvolleren Arbeits- 
und Synthesetechniken, Reinigungsmethoden und Produktanalytik. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-OC4-1 08-OC4-2   

Titel:   Organische Chemie 4  Organisch-chemisches Praktikum 2   

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach Pflichtfach   

SWS: 4 11   

ECTS-Punkte: 5 5   

10  

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Organische Chemie 4 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-OC4-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08020000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Organische Chemie 4“ 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-OC4-1V 08-OC4-1Ü   

Titel:  Organische Chemie 4 Organische Chemie 4  
 

Art: Vorlesung Übung  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 2 2  
 

Arbeits-
aufwand: 

90 60   

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: Heterocyclen, Farbstoffe, Naturstoffe, 
Biopolymere, Grundzüge der 
Festphasensynthese, Schutzgruppentechnik 

Vertiefung des Stoffes von 08-OC4-1V 
durch Übungsaufgaben 

  

Sonstiges:     

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Organisch-chemisches Praktikum 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-OC4-2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08020000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Organische Chemie 4“ 

4. SWS: 11 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: WS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Vortestate, Bewertung der praktischen Leistungen, 
Nachtestate 

12. Prüfungsumfang: Prüfungsgespräche (Vortestate/Nachtestate): jeweils ca. 
15 min.; Protokoll: ca. 5-10 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Bestanden / nicht bestanden 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-OC4-2P    

Titel:  Organisch-chemisches Praktikum 2   
 

Art: Praktikum   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 11   
 

Arbeits-
aufwand: 

150    

Turnus: Jährlich, WS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Umgang mit besonderen Gefahrstoffen, anspruchsvollere Arbeits- und Synthesetechniken, 
Reinigungsmethoden und Produktanalytik, Literaturrecherchen zu Planung der Experimente 

   

Sonstiges: Vierwöchiges Blockpraktikum in den Semesterferien (Februar-April)    

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Physikalische Chemie 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-PC1  

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08050000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Grundlagen der 
Quantenmechanik und Spektroskopie“ 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  8 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  240 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse: 10-M-MCB, 11-EFNF-1V1 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 08-PC2, 08-PC3, 08PC4, 08-TC 

10. Inhalte: 

Atom- und Molekülbau, Grundlagen der Spektroskopie 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über Kenntnisse des Atom- und Molekülbaus sowie über Grundlagen der 
Spektroskopie. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-PC1-1    

Titel:  Physikalische Chemie 1    

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach    

SWS: 6    

ECTS-Punkte: 8    

  

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Physikalische Chemie 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-PC1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08050000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Grundlagen der 
Quantenmechanik und Spektroskopie“ 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  8 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  240 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-PC1-1V1 08-PC1-1Ü1 08-PC1-1V2 08-PC1-1Ü2 

Titel:  Grundlagen der 
Quantenmechanik und 

Spektroskopie  

Grundlagen der 
Quantenmechanik und 

Spektroskopie 

Elektronische Struktur 
und Spektroskopie 

Elektronische Struktur 
und Spektroskopie 

Art: Vorlesung Übung Vorlesung Übung 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht Pflicht 

SWS: 3 1 1 1 

Arbeits-
aufwand: 

120 30 60 30 

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS Jährlich, SS Jährlich, SS 

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch 

Inhalt: Grundlagen der 
Quantenmechanik, 
Wechselwirkung von 
Materie mit elektro-
magnetischer Strahlung,  
Harmonischer Oszillator 
und Vibrations-
spektroskopie, Starrer 
Rotator und Mikro-
wellenspektroskopie . 

Vertiefung des Stoffes 
von 08-PC1-1V1 durch 
Übungsaufgaben 

Atommodelle, Ein- und 
Mehrelektronen-
Atome, H2

+ Molekül, 
MO-Schemata,  
Molekulare Bindungen 
(kovalent, ionisch, 
Van-der-Waals, 
Wasserstoffbrücken), 
UV/VIS Spektroskopie, 
Spinresonanz-
spektroskopie 

Vertiefung des Stoffes 
von 08-PC1-1V2 durch 
Übungsaufgaben 

Sonstiges:     

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Physikalische Chemie 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-PC2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08050000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Thermodynamik, Kinetik, 
Elektrochemie“ 

4. SWS: 12 

5. ECTS-Punkte:  18 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  540 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 08-PC1, 10-M-MCB, 11-EFNF, 11-PFNF 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Grundlagen der Thermodynamik, der Kinetik und der Elektrochemie 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über Grundkenntnisse der Thermodynamik, der Kinetik und der 
Elektrochemie. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-PC2-1 08-PC2-2   

Titel:   Thermodynamik, Kinetik, Elektrochemie  Praktikum der  
Physikalischen Chemie 

  

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach Pflichtfach   

SWS: 6 6   

ECTS-Punkte: 9 9   

18  

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Thermodynamik, Kinetik, Elektrochemie  Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-PC2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08050000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Thermodynamik, Kinetik, 
Elektrochemie“ 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  9 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  270 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

08-VP, 08-BA, 08-PS3 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-PC2-1V 08-PC2-1Ü   

Titel:   Thermodynamik, Kinetik, Elektrochemie  Thermodynamik, Kinetik, Elektrochemie   

Art: Vorlesung Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 4 2   

Arbeits-
aufwand: 

180 90   

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: Grundlagen der Thermodynamik (Hauptsätze der 
Thermodynamik, chemisches Gleichgewicht, 
ideale und reale Gase, Lösungen und 
Mischphasen), Kinetik (phänomenologische 
Kinetik, experimentelle Methoden, Mechanismen 
chemischer Reaktionen) und Elektrochemie 
(Elektrolytlösungen, Elektrodenprozesse) 

Vertiefung des Stoffes von 08-PC2-1Ü 
durch Übungsaufgaben 

  

Sonstiges:     

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Praktikum der Physikalischen Chemie  Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-PC2-2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08050000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Thermodynamik, Kinetik, 
Elektrochemie“ 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  9 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  270 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: WS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Vortestate, Bewertung der praktischen Leistungen, 
Nachtestate 

12. Prüfungsumfang: Prüfungsgespräche (Vortestate/Nachtestate): jeweils ca. 
15 min.; Protokoll: ca. 5-10 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Bestanden / nicht bestanden 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-PC2-2P    

Titel:   Praktikum der Physikalischen Chemie     

Art: Praktikum    

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 6    

Arbeits-
aufwand: 

270    

Turnus: Jährlich, WS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Grundlegende Versuche zur Physikalischen Chemie: Thermodynamik, Kinetik, 
Elektrochemie, Spektroskopie 

   

Sonstiges:     

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/1)           (Stand: 2008-08-25) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Physikalische und Theoretische Chemie 3 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-PC3 

Version: 2008-WS 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08000000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Quantenchemie“ 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  6 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  180 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 08-PC1, 11-EFNF und  
10-M-MCB oder 10-M-ANA-1 oder 10-M-LNA-1  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: 08-PC2, 08-TC, 11-PFNF 

9.  Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Quantenchemie, Symmetrie in der Chemie. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über Kenntnisse der Quantenchemie und der Symmetrie in der Chemie. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-PC3-1    

Version: 2007-WS    

Titel:  Physikalische und Theoretische Chemie 3    

Verpflichtungsgrad: Pflicht    

SWS: 4    

ECTS-Punkte: 6    

  

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Physikalische und Theoretische Chemie 3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-PC3-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08000000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Quantenchemie“ 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  6 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  180 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-PC3-1V1 08-PC3-1Ü1 08-PC3-1V2 08-PC3-1Ü2 

Titel:  Quantenchemie Quantenchemie Symmetrie Symmetrie 

Art: Vorlesung Übung Vorlesung Übung 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht Pflicht 

SWS: 1,5 0,5 1,5 0,5 

Arbeits-
aufwand: 

60 30 60 30 

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS Jährlich, SS Jährlich, SS 

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch 

Inhalt: Spin, Pauli-Prinzip, 
Slater-Determinanten, 
Hartree-Fock-Verfahren, 
Korrelationsenergie, 
Konfigurationswechselw
irkung und angeregte 
Zustände, zeitab-
hängige und zeitunab-
hängige Störungstheorie 
mit Anwendungen  
(Teilchen in externen 
Feldern, spektrosko-
pische Übergänge, 
kinetische Probleme, 
Korrelationsprobleme). 

Vertiefung des Stoffes 
von 08-PC3-1V1 durch 
Übungsaufgaben 

Grundlagen der 
Symmetrie in der 
Chemie (Gruppen-
theorie, Symmetrie-
operationen, Dar-
stellung von Gruppen, 
Punktgruppen, 
Charaktertafeln, 
Auswahlregeln, 
grundlegende 
Anwendungen der 
Symmetrie in der 
Spektroskopie) 

Vertiefung des Stoffes 
von 08-PC3-1V2 durch 
Übungsaufgaben 

Sonstiges:     

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Physikalische Chemie 4 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-PC4 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08050000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Statistische 
Thermodynamik“ 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 08-PC1, 10-M-MCB, 11-EFNF, 11-PFNF 

 b) Sonstige Vorkenntnisse: 08-PC2, 08-PC3, 08-TC  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Grundlagen der Statistischen Thermodynamik 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über Grundlagenkenntnisse der Statistischen Thermodynamik und kann 
diese auch anwenden. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-PC4-1    

Titel:  Statistische Thermodynamik     

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach    

SWS: 2    

ECTS-Punkte: 3    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Statistische Thermodynamik  Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-PC4-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08050000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Statistische Thermodynamik“ 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-PC4-1V 08-PC4-1Ü   

Titel:  Statistische Thermodynamik Statistische Thermodynamik   

Art: Vorlesung Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 1,5 0,5   

Arbeits-
aufwand: 

60 30   

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: Grundlagen der  Statistischen Thermodynamik 
(Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
und Statistik, Boltzmann-Verteilung, 
Quantenstatistik, Zustandssummen, 
thermodynamische Funktionen, Beschreibung 
von idealen Gasen, Kristallen und metallischen 
Festkörpern), Theorie des Übergangszustandes 

Vertiefung des Stoffes von 08-PC4-1V 
durch Übungsaufgaben 

  

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Biochemie  Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-BC 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08030100 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Biochemie 1“ 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  6 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  180 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 08-OC1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse: 08-OC2, 08-TC 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 08-BCP 

10. Inhalte: 

Grundlagen der Biochemie 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über Grundlagenkenntnisse der Biochemie. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-BC-1    

Titel:  Grundlagen der Biochemie     

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach    

SWS: 6    

ECTS-Punkte: 6    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Grundlagen der Biochemie Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-BC-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08030100 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Biochemie 1“ 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  6 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  180 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-BC-1V1 08-BC-1Ü1 08-BC-1V2 08-BC-1Ü2 

Titel:  Biochemie 1 Biochemie 1 Biochemie 2 Biochemie 2 

Art: Vorlesung Übung Vorlesung Übung 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht Pflicht 

SWS: 2 1 2 1 

Arbeits-
aufwand: 

60 30 60 30 

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS Jährlich, WS Jährlich, WS 

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch 

Inhalt: Biomoleküle: Aufbau 
und Funktion in 
biologischen Systemen; 
Grundlagen des Inter-
mediärstoffwechsels, 
Techniken in der 
Biochemie und 
Molekularbiologie 

 

Vertiefung des Stoffes 
von 08-BC-1V1 durch 
Übungsaufgaben 

Transkription, 
Translation, RNA-
Prozessierung, Repli-
kation, Signaltransduk-
tionswege, Molekular-
physiologie 

 

Vertiefung des Stoffes 
von 08-BC-1V2 durch 
Übungsaufgaben 

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2008/1)           (Stand: 2008-08-25) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Theoretische Modellvorstellungen in der Chemie Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-TC 

Version: 2008-WS 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08000000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Theoretische 
Modellvorstellungen in der Chemie“ 

4. SWS: 3 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 08-PC1, 11-EFNF und  
10-M-MCB oder 10-M-ANA-1 oder 10-M-LNA-1  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: 11-PFNF 

9.  Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 08-VP, 08-BA, 08-PS3 

10. Inhalte: 

Grundlagen theoretischer Modellvorstellungen in der Chemie. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende beherrscht die Grundlagen theoretischer Modellvorstellungen in der Chemie und 
kann die Kenntnisse anwenden. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-TC-1    

Version: 2007-WS    

Titel:  Theoretische Modellvorstellungen in der Chemie     

Verpflichtungsgrad: Pflicht    

SWS: 3    

ECTS-Punkte: 3    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Theoretische Modellvorstellungen in der Chemie  Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-TC-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08000000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Theoretische 
Modellvorstellungen in der Chemie“ 

4. SWS: 3 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-TC-1V 08-TC-1Ü   

Titel:  Theoretische Modellvorstellungen  
in der Chemie  

Theoretische Modellvorstellungen  
in der Chemie 

  

Art: Vorlesung Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 2 1   

Arbeits-
aufwand: 

60 30   

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: Born-Oppenheimer Näherung, Potenzialflächen 
als Grundlage für Strukturbegriffe und 
Reaktionsmechanismen, Modelle zur Erklärung 
der Reaktivität (Hammond Postulat, Bell-Evans-
Polanyi, Marcus), Variationsprinzip, Valenz-
Bindungstheorie, Molekülorbitaltheorie, 
theoretische Basis qualitativer Struktur- und 
Bindungsmodelle (VSEPR-Modell, 
Hybridisierung, Hypervalenz, 
Mehrzentrenbindung), Trends im 
Periodensystem, Hückeltheorie, Grenzorbitale 

Vertiefung des Stoffes von 08-TC-1V durch 
Übungsaufgaben 

  

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

 Mathematik für Studierende der Chemie und der Biologie Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 10-M-MCB 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Fakultät für Mathematik und Informatik / Institut für 
Mathematik / 10040000 

3. Modulverantwortung:  Studiendekan/in für Mathematik 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 08-PC2, 08-PC3, 08-PC4, 08-TC 

10. Inhalte: 

Funktionale Zusammenhänge, Differentiation und Integration von Funktionen einer Veränderlichen, 
Kurvendiskussion, Differentiation von Funktionen mehrerer Veränderlicher, Potenzreihen, Gewöhnliche 
Differentialgleichungen, Lineare Gleichungssysteme, statistische Grundbegriffe 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über die Fähigkeit, einfache naturwissenschaftliche Fragestellungen als 
mathematische Probleme zu erkennen und zu formulieren, sowie grundlegende Konzepte der 
Mathematik darauf anzuwenden und die Ergebnisse zu interpretieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 10-M-MCB-1 10-M-MCB-2   

Titel:   Mathematik für Studierende der Chemie 
und der Biologie  

 Übungen zur Mathematik für 
Studierende der Chemie und der 

Biologie  

  

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach Pflichtfach   

SWS: 3 2   

ECTS-Punkte: 3 2   

5  
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Mathematik für Studierende der Chemie und der Biologie Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 10-M-MCB-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der  

Organisationseinheit: 

Fakultät für Mathematik und Informatik / Institut für 
Mathematik / 10040000 

14. Teilmodulverantwortung:  Studiendekan/in für Mathematik 

2. SWS: 3 

3. ECTS-Punkte:  3 

4. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 h 

5. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 10-M-MCB-2 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

6. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

7. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

8. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

9. Prüfungsart: Klausur 

10. Prüfungsumfang: 120 Minuten 

11. Sprache der Prüfung: Deutsch 

12. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

13. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

10-M-MCB-1V    

Titel:  Vorlesung Mathematik für Studierende der Chemie und der Biologie    
 

Art: Vorlesung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 3   
 

Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Jährlich, WS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Funktionale Zusammenhänge, Differentiation und Integration von Funktionen einer 
Veränderlichen, Kurvendiskussion, Differentiation von Funktionen mehrerer Veränderlicher, 
Potenzreihen, Gewöhnliche Differentialgleichungen, Lineare Gleichungssysteme, 
statistische Grundbegriffe 

 
  

Sonstiges:     
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Übungen zur Mathematik für Studierende der Chemie 
und der Biologie 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 10-M-MCB-2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Fakultät für Mathematik und Informatik / Institut für 
Mathematik / 10040000 

3. Teilmodulverantwortung:  Studiendekan/in für Mathematik 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

10-M-MCB-1 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Schriftliche Einzelprüfung: Übungsaufgaben 

12. Prüfungsumfang: Wöchentliche Abgabe 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Bestanden / nicht bestanden 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

10-M-MCB-2Ü    

Titel:  Übungen zur Mathematik für Studierende der Chemie und der Biologie    
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 2   
 

Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Jährlich, WS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Vertiefung des Stoffes von 10-M-MCB-1V durch Übungsaufgaben  
 

  

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                             (2008-02-28) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Einführung in die Physik für Studierende eines physikfernen 
Nebenfachs 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 11-EFNF 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Fakultät für Physik und Astronomie / 11000000 
 

3. Modulverantwortung:  Geschäftsführender Vorstand Physikalisches Institut 

4. SWS: 7 

5. ECTS-Punkte:  7 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  210 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 08-PC2, 08-PC3, 08-PC4, 08-TC 

10. Inhalte: 

Mechanik, Schwingungslehre, Wärmelehre, Optik, Elektrizitätslehre, Atom- und Kernphysik 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über die Kenntnisse der Grundzüge der Physik. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 11-EFNF-1    

Titel:  Einführung in die Physik 1 und 2 für Studierende eines physikfernen Nebenfachs    

Verpflichtungsgrad: Pflicht    

SWS: 7    

ECTS-Punkte: 7    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                              (2008-02-28) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Einführung in die Physik 1 und 2 für Studierende eines 
physikfernen Nebenfachs  

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 11-EFNF-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Fakultät für Physik und Astronomie / 11000000 

3. Teilmodulverantwortung:  Geschäftsführender Vorstand Physikalisches Institut 

4. SWS: 7 

5. ECTS-Punkte:  7 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  210 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, elektronisch nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 120 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

11-EFNF-1V1 11-EFNF-1V2   

Titel:  Einführung in die Physik I für Studierende eines 
physikfernen Nebenfachs  

Einführung in die Physik II für Studierende 
eines physikfernen Nebenfachs 

 
 

Art: Vorlesung Vorlesung  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 4 3  
 

Arbeits-
aufwand: 

120 h 90 h   

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, SS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: Mechanik, Schwingungslehre, Wärmelehre, 
Optik 

Elektrizitätslehre, Magnetismus, Atom- und 
Kernphysik 

  

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                             (2008-02-28) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Physikalisches Nebenfachpraktikum für Studierende eines 
physikfernen Nebenfachs 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 11-PFNF 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Fakultät für Physik und Astronomie / 11000000 
 

3. Modulverantwortung:  Geschäftsführender Vorstand Physikalisches Institut 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 08-PC2, 08-PC3, 08-PC4, 08-TC 

10. Inhalte: 

Mechanik, Schwingungslehre, Wärmelehre, Elektrizitätslehre, Optik, Röntgenstrahlen, Nukleare 
Magnetresonanz, Atom- und Kernphysik 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über die Kenntnisse der Grundzüge der Physik. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 11-PFNF-1    

Titel:  Physikalisches Praktikum 1 für Studierende eines physikfernen Nebenfachs    

Verpflichtungsgrad: Pflicht    

SWS: 4    

ECTS-Punkte: 3    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                             (2008-02-28) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Physikalisches Praktikum 1 für Studierende eines 
physikfernen Nebenfachs  

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 11-PFNF-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Fakultät für Physik und Astronomie / 11000000 

3. Teilmodulverantwortung:  Geschäftsführender Vorstand Physikalisches Institut 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, elektronisch nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: a) Mündlicher Test während des Versuchs und b) Klausur 

12. Prüfungsumfang: a) Ca. 15 Minuten und b) 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Bestanden / nicht bestanden 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

11-PFNF-1P    

Titel:   Physikalisches Praktikum für Studierende eines physikfernen Nebenfachs   
 

Art: Praktikum   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 4   
 

Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Experimente zu elektrischen und optischen Messinstrumenten und zur Mechanik, 
Wärmelehre, Atomphysik, Magnetischen Kernresonanz, Radioaktivität und Röntgenstrahlen 

   

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Praktische Spektroskopie 3 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-PS3 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08050000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Praktische Spektroskopie 3“ 

4. SWS: 3 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 08-PC2-1, 08-OC2, 08-TC 

 b) Sonstige Vorkenntnisse: 08-PC3, 08-PC4, 08-OC3, 08-AC2, 08-AC3 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Weiterführende Methoden in der Spektroskopie 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über weiterführende Kenntnisse der Methoden in der Spektroskopie. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-PS3-1    

Titel:  Praktische Spektroskopie 3    

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach    

SWS: 3    

ECTS-Punkte: 5    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Praktische Spektroskopie 3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-PS3-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08050000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Praktische Spektroskopie 3“ 

4. SWS: 3 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-PS3-1V    

Titel:   Praktische Spektroskopie 3    

Art: Vorlesung    

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 3    

Arbeits-
aufwand: 

150    

Turnus: Jährlich, SS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Weiterführende Methoden der Massenspektrometrie, Festkörper NMR, Spinsysteme, 
Spektren-Simulation und Dynamik, Weiterführende Methoden der optischen Spektroskopie 
(Raman, IR, UV), Differenzkalorimetrie und Thermogravimetrie 

   

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Programmierkurs für Chemiker Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-PKC 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08000000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Programmierkurs für 
Chemiker“ 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

 b)Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Grundlagen und Anwendung einer modernen Programmiersprache 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über Kenntnisse einer modernen Programmiersprache und beherrscht 
deren Anwendung. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-PKC-1    

Titel:  Programmierkurs für Chemiker     

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach    

SWS: 4    

ECTS-Punkte: 5    

  

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

 

 
Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Programmierkurs für Chemiker  Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-PKC-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08000000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Programmierkurs für Chemiker“ 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Praktische Prüfung: Lösen von Programmieraufgaben 

12. Prüfungsumfang:  

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Bestanden / nicht bestanden 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-PKC-1V 08-PKC-1Ü   

Titel:  Programmierkurs für Chemiker Programmierkurs für Chemiker   

Art: Vorlesung Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 2 2   

Arbeits-
aufwand: 

90 60   

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: Grundlagen der Programmiersprache, 
Anwendung auf chemierelevante Probleme 

Vertiefung des Stoffes von 08-PKC-1V durch 
Übungsaufgaben 

  

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Biochemisches Praktikum  Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-BCP 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08030100 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Biochemie 2“ 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 08-BC 

 b) Sonstige Vorkenntnisse: 08-OC2, 08-OC3, 08-OC4, 08-AC1, 08-AC2, 08-AC3 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Grundlagen der Biochemie 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über Kenntnisse der Biochemie und kann die Inhalte in praktischen 
Versuchen anwenden. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-BCP-1    

Titel:  Biochemisches Praktikum     

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach    

SWS: 6    

ECTS-Punkte: 5    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Biochemisches Praktikum Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-BCP-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08030100 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Biochemie 2“ 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: SS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Vortestate, Bewertung der praktischen Leistungen, 
Nachtestate 

12. Prüfungsumfang: Prüfungsgespräche (Vortestate/Nachtestate): jeweils ca. 
15 min.; Protokoll: ca. 5-10 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Bestanden / nicht bestanden 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-BCP-1P    

Titel:  Biochemisches Praktikum    

Art: Praktikum    

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 6    

Arbeits-
aufwand: 

150    

Turnus: Jährlich, SS    

Teilnehmer-
zahl: 

24    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Biochemische Methoden zur  Analyse von Nukleinsäuren und Proteinen 

Nukleinsäuren: Mutagenese und enzymatische Modifikation von DNA, Polymerase-
Kettenreaktion 

Proteine: Heterologe Expression und Affinitätsreinigung von Proteinkomplexen 

Enzymkinetik: Grundlegende Konzepte der Enzymkinetik am Beispiel ausgewählter Enzyme 

   

Sonstiges: Blockpraktikum;  

Die Ausgestaltung der Teilnehmerbegrenzung ist in den Fachspezifischen Bestimmungen 
zu § 7 Abs. 4 einheitlich geregelt. 
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ALLGEMEINE SCHLÜSSELQUALIFIKATIONEN:
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Modulbeschreibung 
(2008/1)             (Stand: 2009-03-02) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Jura 1: Einführung in die Rechtswissenschaft Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 02-J1 

Version: 2008-WS 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Juristische Fakultät / 02000200 

3. Modulverantwortung:  Studiendekan/-in der Juristischen Fakultät 

4. SWS:  4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Die Vorlesung führt über die Beantwortung allgemeiner juristischer Fragen wie der Normenhierarchie, der 
Gesetzessystematik und Auslegungstechniken in die großen Rechtsgebiete der Rechtswissenschaft ein. 
Dabei werden insbesondere die fünf Bücher des Bürgerlichen Gesetzbuches sowie das Handels-, 
Gesellschafts- und das Arbeitsrecht besprochen. Gegenstand der Einheit Öffentliches Recht sind die 
Grundrechte, das Staatsorganisationsrecht, das Verwaltungsrecht in seinen allgemeinen und besonderen 
Ausprägungen sowie das Europa- und das Völkerrecht. Im Strafrecht wird inhaltlich vor allem auf den 
allgemeinen Teil und die wichtigsten Normen des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches eingegangen.    

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über Basiswissen in den wichtigsten Teilbereichen der Rechtswissenschaft. 
Sie haben neben fachlichen Grundkenntnissen über das materielle und das Prozessrecht auch allgemeine 
Kenntnisse beispielsweise über die Gesetzessystematik und die Rechtsquellenlehre erworben. Anhand 
von Beispielfällen haben sie ersten Einblick ins juristische Arbeiten erhalten.  

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 02-J1-1 

Version: 2008-WS 

Titel: Einführung in die Rechtswissenschaft 

Verpflichtungsgrad: Pflicht 

SWS: 4 

ECTS-Punkte: 5 
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Teilmodulbeschreibung 
(2008/1)                        (Stand: 2009-03-02) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Einführung in die Rechtswissenschaft  Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 02-J1-1 

Version: 2008-WS 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: Juristische Fakultät / 02000200 

3. Teilmodulverantwortung:  Studiendekan/-in der Juristischen Fakultät 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 120 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

02-J1-1V 02-J1-1Ü 

Version: 2008-WS 2008-WS 

Titel: Vorlesung: Einführung in die 
Rechtswissenschaft 

Übung zur Einführung in die Rechtswissenschaft 

Art: Vorlesung Übung 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht 

SWS: 2 2 

Turnus: Semesterweise Semesterweise 

Teilnehmer-
zahl: 

80 80 

Sprache: Deutsch Deutsch 

Inhalt: Einfache rechtliche Grundlagenkenntnisse Vertiefung der rechtlichen Grundlagenkenntnisse 

Sonstiges: Für den Fall, dass die Zahl der Bewerbungen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, erfolgt die 
Verteilung der Teilnahmeplätze nach folgender Maßgabe: 

(1) Vorrangig werden Bewerber/-innen berücksichtigt, die sich nach nicht bestandener 
Prüfung aus den letzten beiden Semestern bewerben. 

(2) Die Zuweisung der verbleibenden Plätze erfolgt per Los. 
(3) Nachträglich freiwerdende Plätze werden im Nachrückverfahren verlost. 
(4) Für sämtliche teilnahmebeschränkten Lehrveranstaltungen des Teilmoduls wird ein 

gemeinsames Verfahren durchgeführt. 
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Modulbeschreibung 
(2008/1)                                                                                                                                                                (Stand: 2009-03-02) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Jura 2: Rechtsenglisch 1 und Einführung in das US-
amerikanische Recht 

Nr.:  

Kurzbezeichnung: 02-J2 

Version: 2008-WS 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Juristische Fakultät / 02000200 

3. Modulverantwortung:  Studiendekan/-in der Juristischen Fakultät 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  1-2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Gute Englischkenntnisse 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Einführung in das US-amerikanische Recht und Rechtsenglisch 1 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über grundlegende Kenntnisse des US-amerikanischen Rechtssystems und 
der englischen Rechtssprache. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 02-J2-1   
Version: 2008-WS 
Titel: Rechtsenglisch 1 und Einführung in das US-amerikanische Recht 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 4 
ECTS-Punkte: 10 
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Teilmodulbeschreibung 
(2008/1)                                                                                                                                                                   (Stand: 2009-03-03) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Rechtsenglisch 1 und Einführung in das US-
amerikanische Recht  

Nr.:  

Kurzbezeichnung: 02-J2-1  

Version: 2008-WS 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Juristische Fakultät / 02000200 

3. Teilmodulverantwortung:  Studiendekan/-in der Juristischen Fakultät 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse: Gute Englischkenntnisse 

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: 2 Prüfungen (Gewichtung: 50:50), wobei folgende Arten in 
Betracht kommen: 
a) Klausur(en) und/oder 
b) Mündliche Einzelprüfung(en) und/oder 
c) Mündliche Gruppenprüfung(en) (2er Gruppen) 

12. Prüfungsumfang: a) 120 Minuten 
b) Ca. 15 Minuten 
c) Ca. 30 Minuten (ca. 15 Minuten pro Person) 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

02-J2-1Ü 02-J2-1V 

Version: 2008-WS 2008-WS 

Titel: Rechtsenglisch 1 Einführung in das US-amerikanische Recht 
Art: Übung Vorlesung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht 

SWS: 2 2 
Turnus: Semesterweise Jährlich, SS (mindestens) 
Teilnehmer-
zahl: 

Studiengang Rechtswissenschaft sowie 60-BA 
Öffentliches Recht: unbegrenzt; 

sonstige Studienfächer: 30 

Studiengang Rechtswissenschaft sowie 60-BA 
Öffentliches Recht: unbegrenzt; 

sonstige Studienfächer: 30 
Sprache: Englisch Englisch 
Inhalt: Juristische Grundbegriffe der englischen 

Sprache: Common Law and Civil Law Traditions; 
Areas of Law; Development of US Law; Sources 
of Law; The Bill of Rights; Criminal Law and 
Criminal Procedure; Contracts; Civil Procedure; 
Torts and damages; Office language 

Grundlagen des US-amerikanischen Rechts, 
insbesondere common law-Rechtstradition, 
Rechtsquellen des US-amerikanischen Rechts, 
verfassungsrechtliche Grundlagen, Probleme, 
Besonderheiten und Gefahren des US-
amerikanischen Zivilprozesses für deutsche 
Unternehmen, vertragliches und deliktisches 
Haftungsrecht, Strafschadensersatz (punitive 
damages), einschlägige Staatsverträge zwischen 
Deutschland und den USA (z.B. Zustellung von 
Schriftstücken und Beweisaufnahme im Ausland) 

Sonstiges: (1) Für Studierende des Studiengangs Rechtswissenschaft mit dem Abschluss Erste Juristische 
Prüfung sowie für Studierende im BA Öffentliches Recht (Nebenfach mit 60 ECTS) erfolgt 
keine Begrenzung der Teilnahmeplätze.  

(2) Für Studierende anderer Studienrichtungen werden insgesamt 30 Teilnahmeplätze zur 
Verfügung gestellt. 

(3) Für den Fall, dass die Zahl der Bewerbungen aus anderen Studienfächern 30 übersteigt, 
erfolgt die Verteilung der Plätze wie folgt: 
(a) Vorrangig werden Bewerber/-innen berücksichtigt, die sich nach nicht bestandener Prüfung 

aus den beiden letzten Semestern bewerben. 
(b) Die Zuweisung der verbleibenden Plätze erfolgt per Los. 

(4) Nachträglich freiwerdende Plätze werden im Nachrückverfahren verlost. 
(5) Für sämtliche teilnahmebeschränkten Lehrveranstaltungen des Teilmoduls wird ein 

gemeinsames Verfahren durchgeführt. 
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Modulbeschreibung 
(2008/1)                                                                                                                                                                 (Stand: 2009-08-27) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Arbeitsrecht für Studierende anderer Fachrichtungen Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 02-J6 

Version: 2007-WS 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Juristische Fakultät / 02120300 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und 
Arbeitsrecht 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150  

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10.  Inhalte: 

Grundlagen des Arbeitsrechts als Voraussetzung für berufliche Kontexte, die auch juristisches 
Hintergrundwissen benötigen. 

11.  Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden haben gelernt, arbeitsrechtliche Grundlagen auf ein späteres berufliches  
Handlungsfeld zu applizieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 02-J6-1    
Version: 2007-WS    
Titel: Arbeitsrecht für Studierende anderer Fachrichtungen 1    
Verpflichtungsgrad: Pflicht     
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 5    
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Teilmodulbeschreibung 
 
(2008/1)                                                                                                                                                                  (Stand: 2009-08-27) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Arbeitsrecht für Studierende anderer Fachrichtungen 1 Nr.: (wird von 
der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 02-J6-1 

Version: 2007-WS 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer 
der Organisationseinheit: 

Juristische Fakultät / 02120300 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und 
Arbeitsrecht 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: a) Klausur und Vortrag (Gewichtung: 60:40) 
oder 
b) Klausur und (Referat plus Verschriftlichung) 
Gewichtung: 60:40, 
wobei Referat plus Verschriftlichung: 50:50 

12. Prüfungsumfang: a) Ca. 120 Minuten und ca. 30 Minuten 
b) Ca. 120 Minuten und (ca. 15 Minuten und ca. 10 Seiten) 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeichnung: 02-J6-1V 02-J6-1K 

Version: 2007-WS 2007-WS 
Titel: Arbeitsrecht für Studierende anderer 

Fachrichtungen 1.1 
Vertiefung der Grundlagen im Arbeitsrecht 

Art: Vorlesung Kolloquium 
Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht 

SWS: 2 2 
Turnus: Jährlich, WS Jährlich, SS 
Teilnehmerzahl: Max. 30 Max. 30 

Sprache: Deutsch Deutsch 
Inhalt: Grundlagen des Arbeitsrechts Aktuelle Probleme des Arbeitsrechts 
Sonstiges: Sofern mehr Studierende das Modul belegen wollen, als Plätze vorhanden sind, wird unter 

den im Anmeldezeitraum Angemeldeten ausgelost. Gilt es, unter den angemeldeten 
Studierenden mehrere Fachrichtungen zu berücksichtigen, werden aus oben genannter 

maximalen Teilnahmezahl Fachkontingente im Verhältnis der Anmeldungen aus den 
jeweiligen Fächern zur Gesamtzahl der Anmeldungen errechnet. Die sich aus den 

Fachkontingenten ergebenden Plätze werden im Fall von Bruchteilen jeweils aufgerundet, 
(mindestens ein Platz), und unter den Studierenden des jeweiligen Faches per Los verteilt.  
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Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Philosophie 1  Nr.:  

Kurzbezeichnung: 06-B-P2TF1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Philosophie / 06010100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/in des Lehrstuhls für Philosophie I 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150  

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Einführung in die allgemeine Wissenschaftstheorie; Philosophische Grundlagen der Geistes-, 
Sozial- und Humanwissenschaften 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt folgende inhaltliche und formale Kompetenzen: 
Inhaltliche Kompetenzen: 

• Einblick in das Verhältnis zwischen Philosophie und Einzelwissenschaften 
• Fähigkeit zur Reflexion auf die historischen Ursprünge und ideengeschichtlichen 

Wurzeln unserer Wissenschaftskultur 
• Fähigkeit zur Einordnung von Themen in übergeordnete historische, soziale und 

politische Zusammenhänge 
• Einsicht in Leistungsfähigkeit und Grenzen verschiedener Wissenschaftsgebiete 
• Kenntnis und Fähigkeit zur Kritik von Grundannahmen in Weltbildern und 

Wissenssystemen 
Formale Kompetenzen (im Hinblick auf die Teilmodulprüfung): 

• Fähigkeit zur Analyse philosophischer Texte und Sachverhalte 
• Fähigkeit zur Einordnung von Begriffen und Sinnzusammenhängen in übergeordnete 

Wissenszusammenhänge 
• Fähigkeit zur Entfaltung und sprachlich angemessenen Darstellung philosophischer 

Sachverhalte 
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12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 06-B-P2-1    

Titel:  Philosophische Grundlagen der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften    

Verpflichtungsgrad: Pflicht    

SWS: 4    

ECTS-Punkte: 5    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 29.07.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Philosophische Grundlagen der Geistes-, Sozial- und 
Humanwissenschaften 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 06-B-P2-1  

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Philosophie 1/ 06010100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Philosophie 1 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 120 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

06-B-P2-1S    

Titel:  Philosophische Grundlagen der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften   
 

Art: Seminar   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 4   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, SS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Im Rahmen der Inhalte und Ziele des Moduls bietet dieses Seminar eine Einführung in die 
philosophischen Grundlagen der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften, sowie in die 
allgemeine Wissenschaftstheorie. 

 
  

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Philosophie 2  Nr.:  

Kurzbezeichnung: 06-B-P2TF2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Philosophie / 06010100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/in des Lehrstuhls für Philosophie I 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150  

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Philosophische Grundlagen der Natur- und Technikwissenschaften 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt folgende inhaltliche und formale Kompetenzen: 
Inhaltliche Kompetenzen: 

• Einblick in das Verhältnis zwischen Philosophie und Einzelwissenschaften 
• Fähigkeit zur Reflexion auf die historischen Ursprünge und ideengeschichtlichen 

Wurzeln unserer Wissenschaftskultur 
• Fähigkeit zur Einordnung von Themen in übergeordnete historische, soziale und 

politische Zusammenhänge 
• Einsicht in Leistungsfähigkeit und Grenzen verschiedener Wissenschaftsgebiete 
• Kenntnis und Fähigkeit zur Kritik von Grundannahmen in Weltbildern und 

Wissenssystemen 
Formale Kompetenzen (im Hinblick auf die Teilmodulprüfung): 

• Fähigkeit zur Analyse philosophischer Texte und Sachverhalte 
• Fähigkeit zur Einordnung von Begriffen und Sinnzusammenhängen in übergeordnete 

Wissenszusammenhänge 
• Fähigkeit zur Entfaltung und sprachlich angemessenen Darstellung philosophischer 

Sachverhalte 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 06-B-P2-2     

Titel:  Philosophische Grundlagen der Natur- und Technikwissenschaften    

Verpflichtungsgrad: Pflicht    

SWS: 4    

ECTS-Punkte: 5    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 16.05.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Philosophische Grundlagen der Natur- und 
Technikwissenschaften 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 06-B-P2-2  

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Philosophie 1 / 06010100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Philosophie 1 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 120 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

06-B-P2-2S    

Titel:  Philosophische Grundlagen der Natur- und Technikwissenschaften   
 

Art: Seminar   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 4   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, WS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Im Rahmen der Inhalte und Ziele des Moduls bietet dieses Seminar eine Einführung in die 
philosophischen Grundlagen der Natur- und Technikwissenschaften, sowie in die allgemeine 
Wissenschaftstheorie. 

 
  

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Präsentations- und Kommunikationstechnik  Nr.: 100023 

Kurzbezeichnung: 08-PK 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08000000 

3. Modulverantwortung:  Studiendekan/in der Technologie der 
Funktionswerkstoffe 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150  

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Präsentations- und Kommunikationstechnik 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über grundlegende Kenntnisse der Präsentations- und Kommunikations-
technik. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-PK-1     

Titel:  Präsentations- und Kommunikationstechnik    

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach    

SWS: 4    

ECTS-Punkte: 5    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Präsentations- und Kommunikationstechnik  Nr.:  300021 

Kurzbezeichnung: 08-PK-1  

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08000000 

3. Teilmodulverantwortung:  Studiendekan/in der Technologie der Funktionswerkstoffe 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Mündliche Prüfung 

12. Prüfungsumfang: Ca. 15 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-PK-1V   08-PK-1Ü     

Titel:  Präsentations- und Kommunikationstechnik  Präsentations- und Kommunikationstechnik   
 

Art: Vorlesung Übung  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 2 2  
 

Arbeits-
aufwand: 

90 h 60 h   

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Englisch Englisch   

Inhalt: How to prepare, deliver and evaluate 
presentations based on defined goals and 
target groups 
How to address and involve the audience 
How to use the right media 
How to moderate a discussion efficiently 

Exercises in presentation and communication: 
short lectures and discussions, 
simulations followed by self-assessments and 
peer feedback 

  

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2007/2) (Stand: 2008-01-31) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Basismodul "Informationskompetenz für Studierende der 
Naturwissenschaften" 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 41-IK-NW1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Universitätsbibliothek / 41000000 

3. Modulverantwortung:  Leiter / Leiterin der Universitätsbibliothek 

4. SWS: 0,5 

5. ECTS-Punkte:  1 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  30 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:       

      b) Sonstige Vorkenntnisse:       

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 41-IK-NW2 

10. Inhalte: 

Vermittlung von Informationskompetenz im wissenschaftlichen Kontext: 

- Recherchestrategien und -hilfsmittel 

- Umgang mit den elektronischen Informationsmitteln der Bibliothek 

- fachspezifische Informationsquellen der Naturwissenschaften: Datenbanken und Zeitschriften 

- Recherche im Internet und in Suchmaschinen 

- Überblick über studiumsbegleitende Informationsmittel wie z. B. E-Learning 

- Literaturverwaltung 

Einzelne Phasen des Moduls besitzen fachspezifische Schwerpunkte, die sich nach Möglichkeit an den 
einzelnen Disziplinen der Naturwissenschaften orientieren. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden wissen, welche Informationen zu welchem Zweck benötigt werden. Sie besitzen die 
Fähigkeit, Informationen für ihr Fach, aber auch darüber hinaus relevante Informationen in 
verschiedensten Quellen zu finden und zu bewerten. 

Dabei kennen sie insbesondere die unterschiedlichen Qualitäten von spezifischen, 
zugangsbeschränkten Informationsquellen (Datenbanken) und allgemein zugänglichen Informationen 
(Internet). Darüber hinaus können die Studierenden mit Hilfe von Literaturverwaltungprogrammen und E-
Learning-Anwendungen die recherchierten Informationen für die eigenen Bedürfnisse aufbereiten, 
verwalten und weiterverarbeiten. 

Das Modul versetzt die Studierenden insgesamt in die Lage, die notwendige Informations- und 
Literaturrecherche für die Bachelor-Arbeit zu leisten. 
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12. Teilmodule: 
 
Kurzbezeichnung: 

41-IK-NW1-1    

Titel:  Basismodul "Informationskompetenz für Studierende der Naturwissenschaften"    

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach    

SWS: 0,5    

ECTS-Punkte: 1    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) (Stand: 2008-01-31) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Basismodul "Informationskompetenz für Studierende der 
Naturwissenschaften" 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 41-IK-NW1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Universitätsbibliothek / 41000000 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter / Leiterin der Universitätsbibliothek 

4. SWS: 0,5 

5. ECTS-Punkte:  1 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  30 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:       

 b) Sonstige Vorkenntnisse:       

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

      

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise, kurz vor oder nach dem Ende des 
Verwaltungszeitraums (Ende im WS: 31.03., Ende im SS: 
30.09.); der genaue Termin wird spätestens 3 Wochen 
vorab ortsüblich bekanntgegeben 

10. Prüfungsanmeldung: Vom 01. - 28. Februar und vom 01. - 31. Juli 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Bestanden/nicht bestanden 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

41-IK-NW1-1Ü   

Titel:  Basiskurs: Informationskompetenz für Studierende der Naturwissenschaften   

Art: Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 0,5   

Arbeits-
aufwand: 

30 h   

Turnus: Semesterweise   

Teilnehmer-
zahl: 

60   

Sprache: Deutsch   

Inhalt: Vermittlung von Informationskompetenz im wissenschaftlichen Kontext: 

- Recherchestrategien und -hilfsmittel 

- Umgang mit den elektronischen Informationsmitteln der Bibliothek 

- fachspezifische Informationsquellen der Naturwissenschaften: Datenbanken und Zeitschriften 

- Recherche im Internet und in Suchmaschinen 

- Überblick über studiumsbegleitende Informationsmittel wie z. B. E-Learning 

- Literaturverwaltung 

 

Einzelne Phasen des Moduls werden fachspezifische Schwerpunkte besitzen, die sich nach 
Möglichkeit an den einzelnen Disziplinen der Naturwissenschaften orientieren. 

  

Sonstiges: Die Übung findet als Blockveranstaltung (2 Termine) in der vorlesungsfreien Zeit statt und 
gliedert sich in Plenums- und Gruppenphasen. Während im Plenum grundlegende Aspekte 
vermittlelt werden, dienen die Gruppenphasen der Diskussion, Übung und Vertiefung. Die 
Präsenzphasen werden ergänzt durch Selbstlernphasen, in denen die Studierenden durch die 
Bereitstellung entsprechender Lernmaterialien in die Lage versetzt werden, die vermittelten 
Inhalte in eigenen Recherchen auszuprobieren und sich anzueignen. 

 

In der Übung werden jeweils fachspezifische Schwerpunkte gesetzt und vorab entsprechend 
ausgewiesen. Im Laufe eines Studienjahres werden dabei nach Möglichkeit alle Disziplinen 
der Naturwissenschaften berücksichtigt. 

 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ggf. erfolgt ein  Auswahlverfahren nach folgenden Kriterien: 

- Zunächst werden Studierende aus Studiengängen der jeweiligen fachspezifischen 
Schwerpunkte berücksichtigt; etwaige Restplätze werden an Studierende der übrigen 
Studiengänge der Naturwissenschaften vergeben. 

- Innerhalb der vorgenannten Gruppen werden 30% der Plätze aufgrund des 
Studienfortschritts (Fachsemester) vergeben (Rang bei gleicher Anzahl der Fachsemester 
entscheidet das Los), 70% der Plätze werden durch Losverfahren vergeben.    
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Modulbeschreibung 
(2007/2) (Stand: 2008-01-31) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Aufbaumodul "Informationskompetenz für Studierende der 
Naturwissenschaften" 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 41-IK-NW2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Universitätsbibliothek / 41000000 

3. Modulverantwortung:  Leiter / Leiterin der Universitätsbibliothek 

4. SWS: 1,5 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 41-IK-NW1 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:       

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:       

10. Inhalte: 

Vermittlung von Informationskompetenz im wissenschaftlichen Kontext: 

- Vertiefung einzelner Inhalte des Basismoduls wie z.B. die fachspezifische Datenbankrecherche 

- Wissenschaftliches Publikations- und Informationswesen in den Naturwissenschaften 

- fachspezifische Werkzeuge der Informationserschließung wie z.B. Klassifikationen und Thesauri 

- neuere web-basierte Informations- und Kommunikationsanwendungen 

- Recherche nach fachtypischen Fakteninformationen (wie z.B. Substanzen und physikalische Daten) 

- berufsorientierte Informationsrecherche 

- Urheberrecht und Zitation 

- Elektronisches Publizieren 

Einzelne Sitzungen des Moduls besitzen fachspezifische Schwerpunkte, die sich nach Möglichkeit an 
den einzelnen Disziplinen der Naturwissenschaften orientieren. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden besitzen ein differenziertes Wissen über das wissenschaftliche Publikations- und 
Informationswesen ihres Faches und kennen die Möglichkeiten des elektronischen Publizierens auch für 
die eigenen Zwecke. Sie können unter gezielter Berücksichtigung elektronischer Hilfsmittel gezielt in 
verschiedenen Quellen nach fachtypischen Fakteninformationen recherchieren. Dabei bedienen sie sich 
gezielt fachspezifischer Werkzeuge der Informationserschließung und können zum fachlichen Austausch 
auch neuere web-basierte Techniken einsetzen. Die Studierenden kennen die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für den wissenschaftlichen Publikations-, Informations- und 
Kommunikationsbereich und können Informationen verantwortungsbewusst nutzen. 
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12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 41-IK-NW2-1    

Titel:  Aufbaumodul "Informationskompetenz für Studierende der Naturwissenschaften"    

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach    

SWS: 1,5    

ECTS-Punkte: 2    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) (Stand: 2008-01-31) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Aufbaumodul "Informationskompetenz für Studierende 
der Naturwissenschaften" 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 41-IK-NW2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Universitätsbibliothek / 41000000 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter / Leiterin der Universitätsbibliothek 

4. SWS: 1,5 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:       

 b) Sonstige Vorkenntnisse:       

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

      

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise, jeweils in der zweiten Woche nach dem 
Ende der Vorlesungszeit; der genaue Termin wird 
spätestens drei Wochen vorher bekannt gegeben 

10. Prüfungsanmeldung: Vom 01. - 31. Januar und vom 01. - 31. Juni   

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

41-IK-NW2-1Ü   

Titel:  Aufbaukurs: Informationskompetenz für Studierende der Naturwissenschaften   

Art: Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 1,5   

Arbeits-
aufwand: 

60 h   

Turnus: Semesterweise   

Teilnehmer-
zahl: 

60   

Sprache: Deutsch   

Inhalt: Vermittlung von Informationskompetenz im wissenschaftlichen Kontext: 

- Vertiefung einzelner Inhalte des Basismoduls wie z.B. die fachspezifische 
Datenbankrecherche 

- Wissenschaftliches Publikations- und Informationswesen in den Naturwissenschaften 

- fachspezifische Werkzeuge der Informationserschließung wie z.B. Klassifikationen und 
Thesauri 

- neuere web-basierte Informations- und Kommunikationsanwendungen 

- Recherche nach fachtypischen Fakteninformationen (wie z.B. Substanzen und physikalische 
Daten) 

- berufsorientierte Informationsrecherche 

- Urheberrecht und Zitation 

- Elektronisches Publizieren 

 

Einzelne Sitzungen des Moduls besitzen fachspezifische Schwerpunkte, die sich nach 
Möglichkeit an den einzelnen Disziplinen der Naturwissenschaften orientieren. 

  

Sonstiges: Die Übung findet in der Vorlesungszeit als regelmäßige Lehrveranstaltung statt und teilt sich in 
Plenums- und Gruppenphasen. Während im Plenum grundlegende Aspekte vermittelt werden, 
dienen die Gruppensitzungen der Diskussion, Übung und Vertiefung. Die Präsenzphasen 
werden ergänzt durch Selbstlernphasen, in denen die Studierenden durch die Bereitstellung 
entsprechender Lernmaterialien in die Lage versetzt werden, die vermittelten Inhalte in 
eigenen Recherchen auszuprobieren und sich anzueignen. 

 

In der Übung werden jeweils fachspezifische Schwerpunkte gesetzt und vorab entsprechend 
ausgewiesen. Im Laufe eines Studienjahres werden dabei nach Möglichkeit alle Disziplinen 
der Naturwissenschaften berücksichtigt. 

 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ggf. erfolgt ein  Auswahlverfahren nach folgenden Kriterien: 

- Zunächst werden Studierende aus Studiengängen der jeweiligen fachspezifischen 
Schwerpunkte berücksichtigt; etwaige Restplätze werden an Studierende der übrigen 
Studiengänge der Naturwissenschaften vergeben. 

- Innerhalb der vorgenannten Gruppen werden 30% der Plätze aufgrund des 
Studienfortschritts (Fachsemester) vergeben (Rang bei gleicher Anzahl der Fachsemester 
entscheidet das Los), 70% der Plätze werden durch Losverfahren vergeben.    

  

 



 
   Referat 2.1: 
 Qual itätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modu lbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Französisch Grundstufe 1 

Kurzbezeichnung: 42-FRG1 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 12 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  1-3 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden Studierenden (ohne jegliche Vorkenntnisse) Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Französisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen in 
Französisch zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Französisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung 
unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls 
versteht er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann 
sich zu allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und 
eines ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei 
Abschluss dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Französisch erworben, die sich 
am Niveau „B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRG1-1 42-FRG1-2 42- FRG1-3  
Titel:  Französisch Grundstufe 1-1 Französisch Grundstufe 1-2 Französisch Grundstufe 

1-3 
 

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht Pflicht  
SWS: 4 4 4  

3 3 4  ECTS-Punkte: 

10  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 1-1 

Kurzbezeichnung: 42- FRG1-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG1-1Ü    

Titel:  Französisch 1    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25  

   

Sprache: Französisch    
Inhalt: Vermittlung erster Grundkenntnisse der französischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 1-2 

Kurzbezeichnung: 42-FRG1-2 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-FRG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG1-2Ü    

Titel:  Französisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Französisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der französischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 1-3 

Kurzbezeichnung: 42-FRG1-3 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-FRG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG1-3Ü    

Titel:  Französisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Französisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der französischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Französisch Grundstufe 2 

Kurzbezeichnung: 42-FRG2 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  7 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  210 

7. Dauer:  1-2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf geringen Vorkenntnissen – 
Grundkenntnisse in der Fremdsprache Französisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen 
Grundsituationen in Französisch zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Französisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung 
unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls 
versteht er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann 
sich zu allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und 
eines ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei 
Abschluss dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Französisch erworben, die sich 
am Niveau „B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRG1-2 42-FRG1-3   
Titel:  Französisch Grundstufe 1-2 Französisch Grundstufe 1-3   
Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   
SWS: 4 4   

3 4   ECTS-Punkte: 

7  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 1-2 

Kurzbezeichnung: 42-FRG1-2 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-FRG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG1-2Ü    

Titel:  Französisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Französisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der französischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 1-3 

Kurzbezeichnung: 42-FRG1-3 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-FRG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG1-3Ü    

Titel:  Französisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Französisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der französischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Französisch Grundstufe 3 

Kurzbezeichnung: 42-FRG3 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf Vorkenntnissen – Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Französisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Französisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung 
unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls 
versteht er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann 
sich zu allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und 
eines ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei 
Abschluss dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Französisch erworben, die sich 
am Niveau „B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRG3-1    
Titel:  Grundstufe Französisch 3-1    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    

4    ECTS-Punkte: 

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 3-1 

Kurzbezeichnung: 42-FRG3-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-FRG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) 
oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen 
(Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) 
oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten  

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG3-1Ü1 42-FRG3-1Ü2   

Titel:  Französisch 3 Faux débutants   
Art: Übung Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Wahlpflicht Wahlpflicht   

SWS: 4 4   
Arbeits-
aufwand: 

120 h  120 h   

Turnus: Semesterweise Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 
Max. 25 

Min. 5 
Max. 25 

  

Sprache: Französisch Französisch   
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der französischen Sprache   
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Falls die Mindestteilnehmerzahl in einem Kurs nicht zustande kommt, werden die 
Lehrveranstaltungen zusammengelegt. 

• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Spanisch Grundstufe 1 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 12 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  1-3 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden Studierenden (ohne jegliche Vorkenntnisse) Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Spanisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen in Spanisch 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Spanisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Spanisch erworben, die sich am Niveau „B1 
– Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPG1-1 42-SPG1-2 42-SPG1-3  
Titel:  Spanisch Grundstufe 1-1 Spanisch Grundstufe 1-2 Spanisch Grundstufe 1-3  
Verpflichtungsgrad:  Pflicht Pflicht Pflicht  
SWS: 4 4 4  

3 3 4  ECTS-Punkte: 

10  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-1 

Kurzbezeichnung: 42- SPG1-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SPG1-1Ü    

Titel:  Spanisch 1    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25  

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Vermittlung erster Grundkenntnisse der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-2 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1-2 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SPG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SPG1-2Ü    

Titel:  Spanisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-3 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1-3 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SPG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-SPG1-3Ü    

Titel:  Spanisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Spanisch Grundstufe 2 

Kurzbezeichnung: 42-SPG2 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  7 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  210 

7. Dauer:  1-2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf geringen Vorkenntnissen – 
Grundkenntnisse in der Fremdsprache Spanisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen 
Grundsituationen in Spanisch zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Spanisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Spanisch erworben, die sich am Niveau „B1 
– Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPG1-2 42-SPG1-3   
Titel:  Spanisch Grundstufe 1-2 Spanisch Grundstufe 1-3   
Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   
SWS: 4 4   

3 4   ECTS-Punkte: 

7  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-2 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1-2 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master  

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SPG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SPG1-2Ü    

Titel:  Spanisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-3 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1-3 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SPG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SPG1-3Ü    

Titel:  Spanisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Spanisch Grundstufe 3 

Kurzbezeichnung: 42-SPG3 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf Vorkenntnissen – Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Spanisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Spanisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Spanisch erworben, die sich am Niveau „B1 
– Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPG1-3    
Titel:  Spanisch Grundstufe 1-3    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    

4    ECTS-Punkte: 

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-3 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1-3 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SPG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) 
oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen 
(Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) 
oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten  

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SPG1-3Ü    

Titel:  Spanisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.  

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 

• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Italienisch Grundstufe 1 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 12 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  1-3 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden Studierenden (ohne jegliche Vorkenntnisse) Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Italienisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen in Italienisch 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Italienisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Italienisch erworben, die sich am Niveau 
„B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITG1-1 42-ITG1-2 42- ITG1-3  
Titel:  Italienisch Grundstufe 1-1 Italienisch Grundstufe 1-2 Italienisch Grundstufe 1-3  
Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht Pflicht  
SWS: 4 4 4  

3 3 4  ECTS-Punkte: 

10  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-1 

Kurzbezeichnung: 42- ITG1-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-ITG1-1Ü    

Titel:  Italienisch 1    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25  

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Vermittlung erster Grundkenntnisse der italienischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-2 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1-2 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-ITG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-ITG1-2Ü    

Titel:  Italienisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der italienischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-3 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1-3 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-ITG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-ITG1-3Ü    

Titel:  Italienisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der italienischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Italienisch Grundstufe 2 

Kurzbezeichnung: 42-ITG2 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  7 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  210 

7. Dauer:  1-2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf geringen Vorkenntnissen – 
Grundkenntnisse in der Fremdsprache Italienisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen 
Grundsituationen in Italienisch zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Italienisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Italienisch erworben, die sich am Niveau 
„B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITG1-2 42-ITG1-3   
Titel:  Italienisch Grundstufe 1-2 Italienisch Grundstufe 1-3   
Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   
SWS: 4 4   

3 4   ECTS-Punkte: 

7  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-2 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1-2 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-ITG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-ITG1-2Ü    

Titel:  Italienisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der italienischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-3 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1-3 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-ITG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-ITG1-3Ü    

Titel:  Italienisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der italienischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Italienisch Grundstufe 3 

Kurzbezeichnung: 42-ITG3 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf Vorkenntnissen – Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Italienisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Italienisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Italienisch erworben, die sich am Niveau 
„B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITG1-3    
Titel:  Italienisch Grundstufe 1-3    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    

4    ECTS-Punkte: 

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-3 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1-3 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor  

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-ITG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) 
oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen 
(Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) 
oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten  

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-ITG1-3Ü    

Titel:  Italienisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der italienischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.  

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Schwedisch Grundstufe 1 

Kurzbezeichnung: 42-SEG1 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 10 

5. ECTS-Punkte:  8 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  240 

7. Dauer:  1-3 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden Studierenden (ohne jegliche Vorkenntnisse) Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Schwedisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen in 
Schwedisch zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Französisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung 
unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls 
versteht er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann 
sich zu allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und 
eines ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei 
Abschluss dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Französisch erworben, die sich 
am Niveau „B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SEG1-1 42-SEG1-2 42-SEG1-3  
Titel:  Schwedisch Grundstufe  

1-1 

Schwedisch Grundstufe  

1-2 

Schwedisch Grundstufe  

1-3 

 

Verpflichtungsgrad
: 

Pflicht Pflicht Pflicht  

SWS: 4 4 2  

3 3 2  ECTS-Punkte: 

8  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Schwedisch Grundstufe 1-1 

Kurzbezeichnung: 42-SEG1-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Schwedisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SEG1-1Ü    

Titel:  Schwedisch 1    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25  

   

Sprache: Schwedisch    
Inhalt: Vermittlung erster Grundkenntnisse der schwedischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Schwedisch Grundstufe 1-2 

Kurzbezeichnung: 42-SEG1-2 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SEG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Schwedisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SEG1-2Ü    

Titel:  Schwedisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Schwedisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der schwedischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Schwedisch Grundstufe 1-3 

Kurzbezeichnung: 42-SEG1-3 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SEG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Schwedisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SEG1-3Ü    

Titel:  Schwedisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 2    
Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Schwedisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der schwedischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Schwedisch Grundstufe 2 

Kurzbezeichnung: 42-SEG2 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master  

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1-2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf geringen Vorkenntnissen – 
Grundkenntnisse in der Fremdsprache Schwedisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen 
Grundsituationen in Schwedisch zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Schwedisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung 
unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls 
versteht er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann 
sich zu allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und 
eines ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei 
Abschluss dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Schwedisch erworben, die sich 
am Niveau „B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SEG1-2 42-SEG1-3   
Titel:  Schwedisch Grundstufe 1-2 Schwedisch Grundstufe 1-3   
Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   
SWS: 4 2   

3 2   ECTS-Punkte: 

5  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Schwedisch Grundstufe 1-2 

Kurzbezeichnung: 42-SEG1-2 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SEG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Schwedisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SEG1-2Ü    

Titel:  Schwedisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Schwedisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der schwedischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Schwedisch Grundstufe 1-3 

Kurzbezeichnung: 42-SEG1-3 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SEG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Schwedisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SEG1-3Ü    

Titel:  Schwedisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 2    
Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Schwedisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der schwedischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Japanisch Grundstufe 2 

Kurzbezeichnung: 42-JPG2 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  12 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  360 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden Studierenden (ohne jegliche Vorkenntnisse) Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Japanisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen in Japanisch 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt ausbaufähige Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlich-interkultureller 
Orientierung und die elementare Fähigkeit, auf einfache Weise zu kommunizieren und Informationen 
auszutauschen. Er/Sie versteht beim Hören bzw. Lesen vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz 
einfache Sätze und kann sich mittels einfacher Wendungen schriftlich und mündlich äußern. Zum 
Abschluss des Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Japanisch erworben, die sich am 
Niveau „A1 – Breakthrough“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-JPG1-1 42-JPG1-2    
Titel:  Japanisch Grundstufe 1-1 Japanisch Grundstufe 1-2    
Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht    
SWS: 4 4    

6 6    ECTS-Punkte: 

12 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Japanisch Grundstufe1-1 

Kurzbezeichnung: 42-JPG1-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  6 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  180 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich (Herbst, vorlesungsfreie Zeit) 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Schriftliche Sammelprüfung mit zwei Teilleistungen 
(Hörverstehen und schriftlicher Ausdruck, 
Leseverstehen und schriftlicher Ausdruck) 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 0,6 : 0,4 

12. Prüfungsumfang: Insgesamt 90 Minuten (Hörverstehen und schriftlicher 
Ausdruck: 45 Min.; Leseverstehen und schriftlicher 
Ausdruck: 45 Min.) 

13. Sprache der Prüfung: Japanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-JPG1-1Ü    

Titel:  Japanisch 1    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

180 h     

Turnus: Jährlich (Herbst, vorlesungsfreie Zeit))    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25  

   

Sprache: Japanisch    
Inhalt: Vermittlung erster Grundkenntnisse der japanischen Sprache; 

Vermittlung der Schriftzeichen Hiragana und Katakana. 
   

Sonstiges: • Findet als Intensivkurs statt. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 

   

 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Japanisch Grundstufe 1-2 

Kurzbezeichnung: 42-JPG1-2 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  6 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  180 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-JPG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich, WS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Schriftliche Sammelprüfung mit zwei Teilleistungen 
(Hörverstehen und schriftlicher Ausdruck, 
Leseverstehen und schriftlicher Ausdruck) 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 0,6 : 0,4 

12. Prüfungsumfang: Insgesamt 90 Minuten (Hörverstehen und schriftlicher 
Ausdruck: 45 Min.; Leseverstehen und schriftlicher 
Ausdruck: 45 Min.) 

13. Sprache der Prüfung: Japanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-JPG1-2Ü    

Titel:  Japanisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

180 h     

Turnus: Jährlich, WS    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25  

   

Sprache: Japanisch    
Inhalt: Vermittlung von Grundkenntnissen der japanischen Sprache; 

Ausbau des Wortschatzes auf 900 Vokabeln; 
Vermittlung von 100 Kanji (passiv) 

   

Sonstiges: • Findet als semesterbegleitender Kurs statt. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 

   

 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Englisch 2 

Kurzbezeichnung: 42-ENM2 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden fertigkeitsbezogene und vertiefte Grundkenntnisse in 
Englisch vermittelt, die es ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf in 
englischer Sprache zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung und Schwerpunkt auf den sprachlichen Fertigkeiten: Lese- und Hörverständnis sowie 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck. Das gezielte Fertigkeitstraining baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. In diesem Modul verbessern die 
Studierenden gezielt ihre mündlichen und schriftlichen Kompetenzen, um sich für die vom Europarat 
empfohlene unterste Mobilitätsstufe vorzubereiten. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENM2-1   
Titel:  Englisch Sprachliche Fertigkeiten A   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   

2   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Englisch Sprachliche Fertigkeiten A 

Kurzbezeichnung: 42-ENM2-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-ENM2-1Ü   

Titel:  Listening and Speaking Skills   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Englisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Englischkenntnisse mit Schwerpunkt auf den mündlichen 

Kompetenzen unter Berücksichtigung der anderen sprachlichen Fertigkeiten (Leseverständnis 
und schriftlicher Ausdruck); Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland 

  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Englisch 3 

Kurzbezeichnung: 42-ENM3 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden fertigkeitsbezogene und vertiefte Grundkenntnisse in 
Englisch vermittelt, die es ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf in 
englischer Sprache zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung und Schwerpunkt auf den sprachlichen Fertigkeiten: Lese- und Hörverständnis sowie 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck. Das gezielte Fertigkeitstraining baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. In diesem Modul verbessern die 
Studierenden gezielt ihre mündlichen und schriftlichen Kompetenzen, um sich für die vom Europarat 
empfohlene unterste Mobilitätsstufe vorzubereiten. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENM3-1   
Titel:  Englisch Sprachliche Fertigkeiten B   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   

2   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Englisch Sprachliche Fertigkeiten B 

Kurzbezeichnung: 42-ENM3-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-ENM3-1Ü   

Titel:  Reading and Writing Skills   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Englisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Englischkenntnisse mit Schwerpunkt auf den schriftlichen 

Kompetenzen unter Berücksichtigung der anderen sprachlichen Fertigkeiten (Hörverständnis 
und mündlicher Ausdruck); Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland 

  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Englisch 4 

Kurzbezeichnung: 42-ENM4 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden akademische Fertigkeiten in Englisch vermittelt, um sie auf 
einen Studienaufenthalt im Ausland gezielt vorzubereiten. Dadurch wird die Studierfähigkeit im 
Zielsprachenland verbessert. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden erhalten ein gezieltes Training akademischer Fertigkeiten in Englisch. Dieses Training 
soll sie in die Lage versetzen, an einer englischsprachigen Hochschule studieren zu können. Die 
Studierenden können akademische Texte in Englisch verstehen und selbst verfassen. Sie besitzen 
darüber hinaus die entsprechenden mündlichen Kompetenzen, um den sprachlichen Anforderungen der 
Hochschulen im Zielsprachenland situationsadäquat gerecht zu werden. 

Dieses Modul stellt eine Unterstützung zur Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats mit dem Hauptziel der selbstständigen 
Sprachverwendung dar, in dem zusätzlich zur vom Europarat empfohlenen untersten Mobilitätsstufe 
gezielt die Studierfähigkeit verbessert wird.  

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENM4-1   
Titel:  Akademische Fertigkeiten in Englisch    
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   

2   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Akademische Fertigkeiten in Englisch 

Kurzbezeichnung: 42-ENM4-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-ENM4-1Ü   

Titel:  English for Academic Purposes 
  

Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h   

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Englisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Englischkenntnisse sowie Vermittlung akademischer Fertigkeiten 

in der Fremdsprache; Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland 
  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Französisch 1  

Kurzbezeichnung: 42-FRM1 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-FRG1 oder 42-FRG2 oder 42-FRG3 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden vertiefte Grundkenntnisse in Französisch vermittelt, die es 
ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf in französischer Sprache 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Er/Sie versteht 
längere Reden und Vorträge sowie längere Texte mittlerer Schwierigkeitsstufe mit allgemeinem und 
themenbezogenem Vokabular und kann sich strukturiert und detailliert zu einer Vielzahl von Themen des 
persönlichen Interessenbereichs schriftlich und mündlich äußern. Dieses Modul baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRM1-1   
Titel:  Französisch Aufbaukurs   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 4   

4   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)  (Stand: 2008-04-30) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Aufbaukurs 

Kurzbezeichnung: 42-FRM1-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master  

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-FRM1-1Ü   

Titel:  Cours de perfectionnement 
  

Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 4   
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Französisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Französischkenntnisse (Grammatik, Wortschatz, sprachliche 

Fertigkeiten) sowie Vermittlung landeskundlicher und interkultureller Inhalte; Vorbereitung auf 
einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland. 

  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Französisch 2 

Kurzbezeichnung: 42-FRM2 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-FRM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden fertigkeitsbezogene und vertiefte Grundkenntnisse in 
Französisch vermittelt, die es ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf 
in französischer Sprache zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung und Schwerpunkt auf den sprachlichen Fertigkeiten: Lese- und Hörverständnis sowie 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck. Das gezielte Fertigkeitstraining baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. In diesem Modul verbessern die 
Studierenden gezielt ihre mündlichen und schriftlichen Kompetenzen, um sich für die vom Europarat 
empfohlene unterste Mobilitätsstufe vorzubereiten. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRM2-1   
Titel:  Französisch Sprachliche Fertigkeiten A   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   

2   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Sprachliche Fertigkeiten A 

Kurzbezeichnung: 42-FRM2-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-FRM2-1Ü   

Titel:  Compréhension et expression orales   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Französisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Französischkenntnisse mit Schwerpunkt auf den mündlichen 

Kompetenzen unter Berücksichtigung der anderen sprachlichen Fertigkeiten (Leseverständnis 
und schriftlicher Ausdruck); Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland. 

  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Französisch 3 

Kurzbezeichnung: 42-FRM3 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-FRM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden fertigkeitsbezogene und vertiefte Grundkenntnisse in 
Französisch vermittelt, die es ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf 
in französischer Sprache zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung und Schwerpunkt auf den sprachlichen Fertigkeiten: Lese- und Hörverständnis sowie 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck. Das gezielte Fertigkeitstraining baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. In diesem Modul verbessern die 
Studierenden gezielt ihre mündlichen und schriftlichen Kompetenzen, um sich für die vom Europarat 
empfohlene unterste Mobilitätsstufe vorzubereiten. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRM3-1   
Titel:  Französisch Sprachliche Fertigkeiten B   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   

2   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Sprachliche Fertigkeiten B 

Kurzbezeichnung: 42-FRM3-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-FRM3-1Ü   

Titel:  Compréhension et expression écrites   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Französisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Französischkenntnisse mit Schwerpunkt auf den schriftlichen 

Kompetenzen unter Berücksichtigung der anderen sprachlichen Fertigkeiten (Hörverständnis 
und mündlicher Ausdruck); Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland. 

  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Französisch 4 

Kurzbezeichnung: 42-FRM4 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-FRM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden akademische Fertigkeiten in Französisch vermittelt, um sie 
auf einen Studienaufenthalt im Ausland gezielt vorzubereiten. Dadurch wird die Studierfähigkeit im 
Zielsprachenland verbessert. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden erhalten ein gezieltes Training akademischer Fertigkeiten in Französisch. Dieses 
Training soll sie in die Lage versetzen, an einer französischsprachigen Hochschule studieren zu können. 
Die Studierenden können akademische Texte in Französisch verstehen und selbst verfassen. Sie 
besitzen darüber hinaus die entsprechenden mündlichen Kompetenzen, um den sprachlichen 
Anforderungen der Hochschulen im Zielsprachenland situationsadäquat gerecht zu werden. 

Dieses Modul stellt eine Unterstützung zur Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats mit dem Hauptziel der selbstständigen 
Sprachverwendung dar, in dem zusätzlich zur vom Europarat empfohlenen untersten Mobilitätsstufe 
gezielt die Studierfähigkeit verbessert wird. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRM4-1   
Titel:  Akademische Fertigkeiten in Französisch   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   

2   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)  (Stand: 2008-04-30) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Akademische Fertigkeiten in Französisch 

Kurzbezeichnung: 42-FRM4-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

42-FRM4-1Ü   

Titel:  Entraînement à des savoir-faire universitaires   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h   

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Französisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Französischkenntnisse sowie Vermittlung akademischer 

Fertigkeiten in der Fremdsprache; Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im 
Zielsprachenland. 

  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Italienisch 1  

Kurzbezeichnung: 42-ITM1 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ITG1 oder 42-ITG2 oder 42-ITG3 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden vertiefte Grundkenntnisse in Italienisch vermittelt, die es 
ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf in italienischer Sprache 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Er/Sie versteht 
längere Reden und Vorträge sowie längere Texte mittlerer Schwierigkeitsstufe mit allgemeinem und 
themenbezogenem Vokabular und kann sich strukturiert und detailliert zu einer Vielzahl von Themen des 
persönlichen Interessenbereichs schriftlich und mündlich äußern. Dieses Modul baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITM1-1   
Titel:  Italienisch Aufbaukurs   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 4   

4   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Aufbaukurs 

Kurzbezeichnung: 42-ITM1-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-ITM1-1Ü   

Titel:  Corso intermedio   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 4   
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Italienisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Italienischkenntnisse (Grammatik, Wortschatz, sprachliche 

Fertigkeiten) sowie Vermittlung landeskundlicher und interkultureller Inhalte; Vorbereitung auf 
einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland 

  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Italienisch 2 

Kurzbezeichnung: 42-ITM2 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ITM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden fertigkeitsbezogene und vertiefte Grundkenntnisse in 
Italienisch vermittelt, die es ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf in 
italienischer Sprache zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung und Schwerpunkt auf den sprachlichen Fertigkeiten: Lese- und Hörverständnis sowie 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck. Das gezielte Fertigkeitstraining baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. In diesem Modul verbessern die 
Studierenden gezielt ihre mündlichen und schriftlichen Kompetenzen, um sich für die vom Europarat 
empfohlene unterste Mobilitätsstufe vorzubereiten. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITM2-1   
Titel:  Italienisch Sprachliche Fertigkeiten A   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   

2   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Sprachliche Fertigkeiten A 

Kurzbezeichnung: 42-ITM2-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich, WS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-ITM2-1Ü   

Titel:  Competenze comunicative A   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Jährlich, WS   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Italienisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Italienischkenntnisse mit Schwerpunkt auf den sprachlichen 

Fertigkeiten: Lese- und Hörverständnis, mündlicher und schriftlicher Ausdruck; Vorbereitung 
auf einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland. 

  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Italienisch 3 

Kurzbezeichnung: 42-ITM3 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ITM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden fertigkeitsbezogene und vertiefte Grundkenntnisse in 
Italienisch vermittelt, die es ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf in 
italienischer Sprache zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung und Schwerpunkt auf den sprachlichen Fertigkeiten: Lese- und Hörverständnis sowie 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck. Das gezielte Fertigkeitstraining baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. In diesem Modul verbessern die 
Studierenden gezielt ihre mündlichen und schriftlichen Kompetenzen, um sich für die vom Europarat 
empfohlene unterste Mobilitätsstufe vorzubereiten. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITM3-1   
Titel:  Italienisch Sprachliche Fertigkeiten B   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   

2   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Sprachliche Fertigkeiten B 

Kurzbezeichnung: 42-ITM3-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich, SS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

42-ITM3-1Ü   

Titel:  Competenze comunicative B   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Jährlich, SS   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Italienisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Italienischkenntnisse mit Schwerpunkt auf den sprachlichen 

Fertigkeiten: Lese- und Hörverständnis, mündlicher und schriftlicher Ausdruck; Vorbereitung auf 
einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland. 

  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Italienisch 4 

Kurzbezeichnung: 42-ITM4 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ITM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden akademische Fertigkeiten in Italienisch vermittelt, um sie auf 
einen Studienaufenthalt im Ausland gezielt vorzubereiten. Dadurch wird die Studierfähigkeit im 
Zielsprachenland verbessert. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden erhalten ein gezieltes Training akademischer Fertigkeiten in Italienisch. Dieses 
Training soll sie in die Lage versetzen, an einer italienischsprachigen Hochschule studieren zu können. 
Die Studierenden können akademische Texte in Italienisch verstehen und selbst verfassen. Sie besitzen 
darüber hinaus die entsprechenden mündlichen Kompetenzen, um den sprachlichen Anforderungen der 
Hochschulen im Zielsprachenland situationsadäquat gerecht zu werden. 

Dieses Modul stellt eine Unterstützung zur Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats mit dem Hauptziel der selbstständigen 
Sprachverwendung dar, in dem zusätzlich zur vom Europarat empfohlenen untersten Mobilitätsstufe 
gezielt die Studierfähigkeit verbessert wird. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITM4-1   
Titel:  Akademische Fertigkeiten in Italienisch   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   

2   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Akademische Fertigkeiten in Italienisch 

Kurzbezeichnung: 42-ITM4-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-ITM4-1Ü   

Titel:  Italiano per lo studio 
  

Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h   

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Italienisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Italienischkenntnisse sowie Vermittlung akademischer Fertigkeiten 

in der Fremdsprache; Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland 
  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Schwedisch 1  

Kurzbezeichnung: 42-SEM1 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS)/ 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-SEG1 oder 42-SEG2 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden vertiefte Grundkenntnisse in Schwedisch vermittelt, die es 
ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf in schwedischer Sprache 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Er/Sie versteht 
längere Reden und Vorträge sowie längere Texte mittlerer Schwierigkeitsstufe mit allgemeinem und 
themenbezogenem Vokabular und kann sich strukturiert und detailliert zu einer Vielzahl von Themen des 
persönlichen Interessenbereichs schriftlich und mündlich äußern. Dieses Modul baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SEM1-1   
Titel:  Schwedisch Aufbaukurs   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 4   

4   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Schwedisch Aufbaukurs 

Kurzbezeichnung: 42-SEM1-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Schwedisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-SEM1-1Ü   

Titel:  Fördjupningskurs 
  

Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 4   
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Schwedisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Schwedischkenntnisse (Grammatik, Wortschatz, sprachliche 

Fertigkeiten) sowie Vermittlung landeskundlicher und interkultureller Inhalte; Vorbereitung auf 
einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland. 

  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Schwedisch 2 

Kurzbezeichnung: 42-SEM2 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen(ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-SEM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden fertigkeitsbezogene und vertiefte Grundkenntnisse in 
Schwedisch vermittelt, die es ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf 
in schwedischer Sprache zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung und Schwerpunkt auf den sprachlichen Fertigkeiten: Lese- und Hörverständnis sowie 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck. Das gezielte Fertigkeitstraining baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. In diesem Modul verbessern die 
Studierenden gezielt ihre mündlichen und schriftlichen Kompetenzen, um sich für die vom Europarat 
empfohlene unterste Mobilitätsstufe vorzubereiten. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SEM2-1   
Titel:  Schwedisch Sprachliche Fertigkeiten A   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   

2   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Schwedisch Sprachliche Fertigkeiten A 

Kurzbezeichnung: 42-SEM2-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich, WS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Schwedisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-SEM2-1Ü   

Titel:  Språkliga färdigheter A   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Jährlich, WS   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Schwedisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Schwedischkenntnisse mit Schwerpunkt auf den mündlichen 

Kompetenzen unter Berücksichtigung der anderen sprachlichen Fertigkeiten (Leseverständnis 
und schriftlicher Ausdruck); Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland. 

  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Schwedisch 3 

Kurzbezeichnung: 42-SEM3 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS)/ 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-SEM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden fertigkeitsbezogene und vertiefte Grundkenntnisse in 
Schwedisch vermittelt, die es ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf 
in schwedischer Sprache zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung und Schwerpunkt auf den sprachlichen Fertigkeiten: Lese- und Hörverständnis sowie 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck. Das gezielte Fertigkeitstraining baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. In diesem Modul verbessern die 
Studierenden gezielt ihre mündlichen und schriftlichen Kompetenzen, um sich für die vom Europarat 
empfohlene unterste Mobilitätsstufe vorzubereiten. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SEM3-1   
Titel:  Schwedisch Sprachliche Fertigkeiten B   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   

2   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Schwedisch Sprachliche Fertigkeiten B 

Kurzbezeichnung: 42-SEM3-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich, SS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Schwedisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-SEM3-1Ü   

Titel:  Språkliga färdigheter B   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Jährlich, SS   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Schwedisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Schwedischkenntnisse mit Schwerpunkt auf den schriftlichen 

Kompetenzen unter Berücksichtigung der anderen sprachlichen Fertigkeiten (Hörverständnis 
und mündlicher Ausdruck); Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland. 

  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Schwedisch 4 

Kurzbezeichnung: 42-SEM4 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master  

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS)/ 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-SEM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden akademische Fertigkeiten in Schwedisch vermittelt, um sie 
auf einen Studienaufenthalt im Ausland gezielt vorzubereiten. Dadurch wird die Studierfähigkeit im 
Zielsprachenland verbessert. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden erhalten ein gezieltes Training akademischer Fertigkeiten in Schwedisch. Dieses 
Training soll sie in die Lage versetzen, an einer schwedischsprachigen Hochschule studieren zu können. 
Die Studierenden können akademische Texte in Schwedisch verstehen und selbst verfassen. Sie 
besitzen darüber hinaus die entsprechenden mündlichen Kompetenzen, um den sprachlichen 
Anforderungen der Hochschulen im Zielsprachenland situationsadäquat gerecht zu werden. 

Dieses Modul stellt eine Unterstützung zur Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats mit dem Hauptziel der selbstständigen 
Sprachverwendung dar, in dem zusätzlich zur vom Europarat empfohlenen untersten Mobilitätsstufe 
gezielt die Studierfähigkeit verbessert wird. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SEM4-1   
Titel:  Akademische Fertigkeiten in Schwedisch   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   

2   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Akademische Fertigkeiten in Schwedisch 

Kurzbezeichnung: 42-SEM4-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master  

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Schwedisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-SEM4-1Ü   

Titel:  Akademiska färdigheter 
  

Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h   

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Schwedisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Schwedischkenntnisse sowie Vermittlung akademischer 

Fertigkeiten in der Fremdsprache; Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im 
Zielsprachenland. 

  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Spanisch 1  

Kurzbezeichnung: 42-SPM1 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-SPG1 oder 42-SPG2 oder 42-SPG3 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden vertiefte Grundkenntnisse in Spanisch vermittelt, die es 
ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf in spanischer Sprache 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Er/Sie versteht 
längere Reden und Vorträge sowie längere Texte mittlerer Schwierigkeitsstufe mit allgemeinem und 
themenbezogenem Vokabular und kann sich strukturiert und detailliert zu einer Vielzahl von Themen des 
persönlichen Interessenbereichs schriftlich und mündlich äußern. Dieses Modul baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPM1-1   
Titel:  Spanisch Aufbaukurs   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 4   

4   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Aufbaukurs 

Kurzbezeichnung: 42-SPM1-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-SPM1-1Ü   

Titel:  Curso intermedio   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 4   
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Spanisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Spanischkenntnisse (Grammatik, Wortschatz, sprachliche 

Fertigkeiten) sowie Vermittlung landeskundlicher und interkultureller Inhalte; Vorbereitung auf 
einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland 

  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Spanisch 2 

Kurzbezeichnung: 42-SPM2 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS)/ 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-SPM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden fertigkeitsbezogene und vertiefte Grundkenntnisse in 
Spanisch vermittelt, die es ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf in 
spanischer Sprache zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung und Schwerpunkt auf den sprachlichen Fertigkeiten: Lese- und Hörverständnis sowie 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck. Das gezielte Fertigkeitstraining baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. In diesem Modul verbessern die 
Studierenden gezielt ihre mündlichen und schriftlichen Kompetenzen, um sich für die vom Europarat 
empfohlene unterste Mobilitätsstufe vorzubereiten. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPM2-1   
Titel:  Spanisch Sprachliche Fertigkeiten A   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   

2   ECTS-Punkte: 
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Sprachliche Fertigkeiten A 

Kurzbezeichnung: 42-SPM2-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master  

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-SPM2-1Ü   

Titel:  Taller de lectura   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Spanisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Spanischkenntnisse mit Schwerpunkt auf Leseverständnis unter 

Berücksichtigung der anderen sprachlichen Fertigkeiten (Hörverständnis, schriftlicher und 
mündlicher Ausdruck); Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland. 

  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Spanisch 3 

Kurzbezeichnung: 42-SPM3 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-SPM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden fertigkeitsbezogene und vertiefte Grundkenntnisse in 
Spanisch vermittelt, die es ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf in 
spanischer Sprache zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung und Schwerpunkt auf den sprachlichen Fertigkeiten: Lese- und Hörverständnis sowie 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck. Das gezielte Fertigkeitstraining baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. In diesem Modul verbessern die 
Studierenden gezielt ihre mündlichen und schriftlichen Kompetenzen, um sich für die vom Europarat 
empfohlene unterste Mobilitätsstufe vorzubereiten. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPM3-1   
Titel:  Spanisch Sprachliche Fertigkeiten B   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   

2   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Sprachliche Fertigkeiten B 

Kurzbezeichnung: 42-SPM3-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-SPM3-1Ü   

Titel:  Taller de escritura   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Spanisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Spanischkenntnisse mit Schwerpunkt auf dem schriftlichen 

Ausdruck unter Berücksichtigung der anderen sprachlichen Fertigkeiten (Lese- und 
Hörverständnis und mündlicher Ausdruck); Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im 

Zielsprachenland 

  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Spanisch 4 

Kurzbezeichnung: 42-SPM4 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS)/ 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-SPM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden akademische Fertigkeiten in Spanisch vermittelt, um sie auf 
einen Studienaufenthalt im Ausland gezielt vorzubereiten. Dadurch wird die Studierfähigkeit im 
Zielsprachenland verbessert. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden erhalten ein gezieltes Training akademischer Fertigkeiten in Spanisch. Dieses Training 
soll sie in die Lage versetzen, an einer spanischsprachigen Hochschule studieren zu können. Die 
Studierenden können akademische Texte in Spanisch verstehen und selbst verfassen. Sie besitzen 
darüber hinaus die entsprechenden mündlichen Kompetenzen, um den sprachlichen Anforderungen der 
Hochschulen im Zielsprachenland situationsadäquat gerecht zu werden. 

Dieses Modul stellt eine Unterstützung zur Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats mit dem Hauptziel der selbstständigen 
Sprachverwendung dar, in dem zusätzlich zur vom Europarat empfohlenen untersten Mobilitätsstufe 
gezielt die Studierfähigkeit verbessert wird. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPM4-1   
Titel:  Akademische Fertigkeiten in Spanisch   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   

2   ECTS-Punkte: 

 
 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Akademische Fertigkeiten in Spanisch 

Kurzbezeichnung: 42-SPM4-1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-SPM4-1Ü   

Titel:  Español académico   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h   

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Spanisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Spanischkenntnisse sowie Vermittlung akademischer Fertigkeiten 

in der Fremdsprache; Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland. 
  

• Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  Sonstiges: 

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Englisch Oberstufe für die Wirtschaft 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENO-W1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENM2 oder 42-ENM3 oder 42-ENM4 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-ENO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  
vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen an der Hochschule und in einem 
Unternehmen in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der 
Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem 
Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen 
durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der 
Wirtschaft erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der 
Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Wirtschaft erworben, die sich am Niveau 
„C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen des Europarats orientieren.  

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENO-W1-1 

Titel: Englisch für die Wirtschaft A 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
ECTS-Punkte: 4 

 
 

 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Englisch für die Wirtschaft A Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENO-W1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich, WS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-ENO-W1-1Ü 

Titel: English for Business A 
Art: Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht 

SWS: 2 
Arbeits-
aufwand: 

120 h 

Turnus: Jährlich, WS 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Englisch 
Inhalt: Behandlung wirtschaftsrelevanter Themen, die im beruflichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu 

werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher 
Ausdruck) trainiert und vertieft. 

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Englisch Oberstufe für die Wirtschaft 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENO-W2 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENM2 oder 42-ENM3 oder 42-ENM4 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-ENO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  
vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen an der Hochschule und in einem 
Unternehmen in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der 
Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem 
Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen 
durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der 
Wirtschaft erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der 
Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Wirtschaft erworben, die sich am Niveau 
„C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen des Europarats orientieren.  

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENO-W2-1 

Titel: Englisch für die Wirtschaft B 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
ECTS-Punkte: 4 

 
 

 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Englisch für die Wirtschaft B Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENO-W2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich, SS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-ENO-W2-1Ü 

Titel: English for Business B 
Art: Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht 

SWS: 2 
Arbeits-
aufwand: 

120 h 

Turnus: Jährlich, SS 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Englisch 
Inhalt: Behandlung wirtschaftsrelevanter Themen, die im beruflichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu 

werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher 
Ausdruck) trainiert und vertieft. 

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

 
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Englisch Oberstufe für die Naturwissenschaften 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENO-NW1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENM2 oder 42-ENM3 oder 42-ENM4 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-ENO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  
vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen unter Einbeziehung 
naturwissenschaftlicher Themengebiete in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich 
zu kommunizieren. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der 
Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem 
Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen 
durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der 
Naturwissenschaften erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am 
Ende der Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Naturwissenschaften erworben, 
die sich am Niveau „C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats orientieren.  

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENO-NW1-1 

Titel: Englisch für die Naturwissenschaften A 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
ECTS-Punkte: 4 

 
 

 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Englisch für die Naturwissenschaften A Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENO-NW1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich, WS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-ENO-NW1-1Ü1 42-ENO-NW1-1Ü2 

Titel: English for the Natural Sciences A English for Computer Science 
Art: Übung Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Wahlpflicht Wahlpflicht 

SWS: 2 2 
Arbeits-
aufwand: 

120 h 120 h 

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Englisch Englisch 
Inhalt: Behandlung relevanter Themen aus den Naturwissenschaften, die im beruflichen und 

wissenschaftlichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- 
und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher Ausdruck) trainiert und vertieft. 

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Englisch Oberstufe für die Naturwissenschaften 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENO-NW2 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENM2 oder 42-ENM3 oder 42-ENM4 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-ENO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  
vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen unter Einbeziehung 
naturwissenschaftlicher Themengebiete in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich 
zu kommunizieren. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der 
Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem 
Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen 
durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der 
Naturwissenschaften erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am 
Ende der Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Naturwissenschaften erworben, 
die sich am Niveau „C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENO-NW2-1 

Titel: Englisch für die Naturwissenschaften B 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
ECTS-Punkte: 4 

 
 

 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Englisch für die Naturwissenschaften B Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENO-NW2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich, SS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-ENO-NW2-1Ü1 42-ENO-NW2-1Ü2 

Titel: English for the Natural Sciences B English for Mathematics/Informatics  
Art: Übung Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Wahlpflicht Wahlpflicht 

SWS: 2 2 
Arbeits-
aufwand: 

120 h 120 h 

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Englisch Englisch 
Inhalt: Behandlung relevanter Themen aus den Naturwissenschaften, die im beruflichen und 

wissenschaftlichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- 
und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher Ausdruck) trainiert und vertieft. 

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Englisch Oberstufe Interkulturelle Kompetenz Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENO-IK 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENM2 oder 42-ENM3 oder 42-ENM4 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-ENO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die sie in die Lage 
versetzen, unter Einbeziehung interkultureller Aspekte zu kommunizieren und zu handeln. Den 
Studierenden werden Kriterien, Handlungsoptionen und Kenntnisse vermittelt, die es ihnen ermöglichen, 
interkulturelle Situationen und Zusammenhänge adäquat zu interpretieren und dementsprechend zu 
handeln. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erwirbt interkulturelle und sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem 
Niveau, die ihn/sie befähigen, in einer globalisierten Welt unter Einbeziehung interkultureller Aspekte 
mündlich und schriftlich zu kommunizieren. Er/Sie ist in der Lage, die Fremdsprache sowohl im 
Auslandsstudium als auch im Beruf wirksam und flexibel zu gebrauchen. Dieses Modul baut auf der 
Stufe "B2 – Vantage" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENO-IK-1 

Titel: Englisch Interkulturelle Kompetenz 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
ECTS-Punkte: 3 

 
 

 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Englisch Interkulturelle Kompetenz Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENO-IK-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-ENO-IK-1Ü 

Titel: Intercultural Training 
Art: Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht 

SWS: 2 
Arbeits-
aufwand: 

90 h 

Turnus: Semesterweise 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Englisch 
Inhalt: Vermittlung von interkulturellen Kenntnissen, die für einen Studien- bzw. beruflichen Aufenthalt im 

Zielsprachenland nützlich sind. 
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

 
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Englisch Oberstufe Landeskunde Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENO-LK 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENM2 oder 42-ENM3 oder 42-ENM4 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-ENO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden landeskundliche Kenntnisse vermittelt, die sie in die Lage 
versetzen, situationsadäquat in der Fremdsprache zu handeln. Die Studierenden erwerben kulturelle, 
geographische, geschichtliche, soziopolitische und -ökonomische Kenntnisse über das 
Zielsprachenland. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erwirbt landeskundliche und sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf sehr 
hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, in unterschiedlichsten Situationen und unter Einbeziehung 
landeskundlicher Themen mündlich und schriftlich zu kommunizieren. Er/Sie ist in der Lage, die 
Fremdsprache sowohl im Auslandsstudium als auch im Beruf wirksam und flexibel zu gebrauchen. 
Dieses Modul baut auf der Stufe "B2 – Vantage" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "C1 – Effective 
Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats ausgerichtet. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENO-LK-1 

Titel: Englisch Landeskunde 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
ECTS-Punkte: 3 

 
 

 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Englisch Oberstufe Landeskunde Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENO-LK-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-ENO-LK-1Ü 

Titel: Cultural Studies 
Art: Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht 

SWS: 2 
Arbeits-
aufwand: 

90 h 

Turnus: Semesterweise 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Englisch 
Inhalt: Vermittlung von landeskundlichen Kenntnissen, die für einen Studien- bzw. beruflichen Aufenthalt 

im Zielsprachenland nützlich sind. 
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Englisch Oberstufe Abschlussprüfung Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENO-PR 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 0 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:   

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENO-LK + 42-ENO-IK sowie  

42-ENO-W1 + 42-ENO-W2 oder 

42-ENO-NW1 + 42-ENO-NW2 oder 

42-ENO-GW1 + 42-ENO-GW2 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Abschlussprüfung für die Oberstufe in der Fremdsprache. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Diese Abschlussprüfung orientiert sich an der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats, die eine kompetente 
Sprachverwendung zum Ziel hat. Mit der bestandenen Abschlussprüfung kann nach erfolgter 
Akkreditierung das UNIcert® III-Zertifikat erworben werden. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENO-PR-1 

Titel: Englisch Abschlussprüfung 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS:  
ECTS-Punkte: 2 
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Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Englisch Abschlussprüfung Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENO-PR-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich  (Herbst, vorlesungsfreie Zeit) 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Schriftliche und mündliche Prüfung, bei der die vier 
sprachlichen Fertigkeiten geprüft werden: Lese- und 
Hörverständnis, schriftlicher und mündlicher Ausdruck. 

Alle Teilleistungen müssen bestanden sein, damit die 
Prüfung als bestanden gilt. 

 

12. Prüfungsumfang: Gesamtumfang zwischen 200 und 210 Minuten. 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Französisch Oberstufe für die Wirtschaft 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRO-W1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-FRM2 oder 42-FRM3 oder 42-FRM4 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-FRO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  
vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen an der Hochschule und in einem 
Unternehmen in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der 
Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf höherem 
Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen 
durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der 
Wirtschaft erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der 
Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Wirtschaft erworben, die sich am Niveau 
„C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen des Europarats orientieren.  

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRO-W1-1 

Titel: Französisch für die Wirtschaft A 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
ECTS-Punkte: 4 
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch für die Wirtschaft A Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRO-W1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich, WS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 
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11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

42-FRO-W1-1Ü 

Titel: Français des affaires A 
Art: Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht 

SWS: 2 
Arbeits-
aufwand: 

120 h 

Turnus: Jährlich, WS 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Französisch 
Inhalt: Behandlung wirtschaftsrelevanter Themen, die im beruflichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu 

werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher 
Ausdruck) trainiert und vertieft. 

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

 
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Französisch Oberstufe für die Wirtschaft 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRO-W2 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-FRM2 oder 42-FRM3 oder 42-FRM4 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-FRO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  
vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen an der Hochschule und in einem 
Unternehmen in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der 
Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf höherem 
Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen 
durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der 
Wirtschaft erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der 
Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Wirtschaft erworben, die sich am Niveau 
„C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen des Europarats orientieren.  

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRO-W2-1 

Titel: Französisch für die Wirtschaft B 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
TS-Punkte: 4 
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Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch für die Wirtschaft B Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRO-W2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich, SS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

42-FRO-W2-1Ü 

Titel: Français des affaires B 
Art: Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht 

SWS: 2 
Arbeits-
aufwand: 

120 h 

Turnus: Jährlich, SS 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Französisch 
Inhalt: Behandlung wirtschaftsrelevanter Themen, die im beruflichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu 

werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher 
Ausdruck) trainiert und vertieft. 

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Französisch Oberstufe Interkulturelle Kompetenz Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRO-IK 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-FRM2 oder 42-FRM3 oder 42-FRM4 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-FRO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die sie in die Lage 
versetzen, unter Einbeziehung interkultureller Aspekte zu kommunizieren und zu handeln. Den 
Studierenden werden Kriterien, Handlungsoptionen und Kenntnisse vermittelt, die es ihnen ermöglichen, 
interkulturelle Situationen und Zusammenhänge adäquat zu interpretieren und dementsprechend zu 
handeln. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erwirbt interkulturelle und sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf sehr hohem 
Niveau, die ihn/sie befähigen, in einer globalisierten Welt unter Einbeziehung interkultureller Aspekte 
mündlich und schriftlich zu kommunizieren. Er/Sie ist in der Lage, die Fremdsprache sowohl im 
Auslandsstudium als auch im Beruf wirksam und flexibel zu gebrauchen. Dieses Modul baut auf der 
Stufe "B2 – Vantage" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRO-IK-1 

Titel: Französisch Interkulturelle Kompetenz 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
ECTS-Punkte: 3 

 
 

 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Oberstufe Interkulturelle Kompetenz Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRO-IK-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-FRO-IK-1Ü 

Titel: Training interculturel 
Art: Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht 

SWS: 2 
Arbeits-
aufwand: 

90 h 

Turnus: Semesterweise 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Französisch 
Inhalt: Vermittlung von interkulturellen Kenntnissen, die für einen Studien- bzw. beruflichen Aufenthalt im 

Zielsprachenland nützlich sind. 
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 
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Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Französisch Oberstufe Landeskunde Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRO-LK 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-FRM2 oder 42-FRM3 oder 42-FRM4 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-FRO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden landeskundliche Kenntnisse vermittelt, die sie in die Lage 
versetzen, situationsadäquat in der Fremdsprache zu handeln. Die Studierenden erwerben kulturelle, 
geographische, geschichtliche, soziopolitische und -ökonomische Kenntnisse über das 
Zielsprachenland. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erwirbt landeskundliche und sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf sehr 
hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, in unterschiedlichsten Situationen und unter Einbeziehung 
landeskundlicher Themen mündlich und schriftlich zu kommunizieren. Er/Sie ist in der Lage, die 
Fremdsprache sowohl im Auslandsstudium als auch im Beruf wirksam und flexibel zu gebrauchen. 
Dieses Modul baut auf der Stufe "B2 – Vantage" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "C1 – Effective 
Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats ausgerichtet. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRO-LK-1 

Titel: Französisch Landeskunde 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
ECTS-Punkte: 3 
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Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Oberstufe Landeskunde Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRO-LK-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

42-FRO-LK-1Ü 

Titel: Civilisation Française 
Art: Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht 

SWS: 2 
Arbeits-
aufwand: 

90 h 

Turnus: Semesterweise 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Französisch 
Inhalt: Vermittlung von landeskundlichen Kenntnissen, die für einen Studien- bzw. beruflichen Aufenthalt 

im Zielsprachenland nützlich sind. 
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

 
 
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Französisch Oberstufe Abschlussprüfung Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRO-PR 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 0 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:   

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-FRO-LK + 42-FRO-IK sowie  

42-FRO-W1 + 42-FRO-W2 oder 

42-FRO-GW1 + 42-FRO-GW2 oder 

42-FR-NW1 + 42-FR-NW2 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Abschlussprüfung für die Oberstufe in der Fremdsprache. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Diese Abschlussprüfung orientiert sich an der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats, die eine kompetente 
Sprachverwendung zum Ziel hat. Mit der bestandenen Abschlussprüfung kann nach erfolgter 
Akkreditierung das UNIcert® III-Zertifikat erworben werden. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRO-PR-1 

Titel: Französisch Abschlussprüfung 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS:  
ECTS-Punkte: 2 

 
 

 

 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Abschlussprüfung Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRO-PR-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich (Herbst, vorlesungsfreie Zeit) 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Schriftliche und mündliche Prüfung, bei der die vier 
sprachlichen Fertigkeiten geprüft werden: Lese- und 
Hörverständnis, schriftlicher und mündlicher Ausdruck. 

Alle Teilleistungen müssen bestanden sein, damit die 
Prüfung als bestanden gilt. 

 

12. Prüfungsumfang: Gesamtumfang zwischen 200 und 210 Minuten. 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
 
 
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Italienisch Oberstufe für die Wirtschaft 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITO-W1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ITM2 oder 42-ITM3 oder 42-ITM4 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-ITO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  
vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen an der Hochschule und in einem 
Unternehmen in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der 
Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf höherem 
Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen 
durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der 
Wirtschaft erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der 
Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache erworben, die sich am Niveau „C1 – 
Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats orientieren.  

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITO-W1-1 

Titel: Italienisch für die Wirtschaft A 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
ECTS-Punkte: 4 

 
 

 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch für die Wirtschaft A Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITO-W1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich, WS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-ITO-W1-1Ü 

Titel: Italiano scientifico-professionale A 
Art: Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht 

SWS: 2 
Arbeits-
aufwand: 

120 h 

Turnus: Jährlich, WS 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Italienisch 
Inhalt: Behandlung fachspezifischer Themen, die im beruflichen und wissenschaftlichen Kontext nützlich 

sind. Auf- und Ausbau der sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und 
schriftlicher Ausdruck), um sich im akademischen und professionellen Kontext schriftlich und 
mündlich adäquat ausdrücken zu können. 

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

 
 
 
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Italienisch Oberstufe für die Wirtschaft 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITO-W2 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ITM2 oder 42-ITM3 oder 42-ITM4 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-ITO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  
vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen an der Hochschule und in einem 
Unternehmen in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der 
Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf höherem 
Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen 
durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der 
Wirtschaft erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der 
Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Wirtschaft erworben, die sich am Niveau 
„C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen des Europarats orientieren.  

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITO-W2-1 

Titel: Italienisch für die Wirtschaft B 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
ECTS-Punkte: 4 

 
 

 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch für die Wirtschaft B Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITO-W2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich, SS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-ITO-W2-1Ü 

Titel: Italiano scientifico-professionale B 
Art: Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht 

SWS: 2 
Arbeits-
aufwand: 

120 h 

Turnus: Jährlich, SS 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Italienisch 
Inhalt: Behandlung fachspezifischer Themen, die im beruflichen und wissenschaftlichen Kontext nützlich 

sind. Auf- und Ausbau der sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und 
schriftlicher Ausdruck), um sich im akademischen und professionellen Kontext schriftlich und 
mündlich adäquat ausdrücken zu können. 

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

 
 
 
 
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Italienisch Oberstufe Interkulturelle Kompetenz Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITO-IK 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ITM2 oder 42-ITM3 oder 42-ITM4 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-ITO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die sie in die Lage 
versetzen, unter Einbeziehung interkultureller Aspekte zu kommunizieren und zu handeln. Den 
Studierenden werden Kriterien, Handlungsoptionen und Kenntnisse vermittelt, die es ihnen ermöglichen, 
interkulturelle Situationen und Zusammenhänge adäquat zu interpretieren und dementsprechend zu 
handeln. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erwirbt interkulturelle und sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf sehr hohem 
Niveau, die ihn/sie befähigen, in einer globalisierten Welt unter Einbeziehung interkultureller Aspekte 
mündlich und schriftlich zu kommunizieren. Er/Sie ist in der Lage, die Fremdsprache sowohl im 
Auslandsstudium als auch im Beruf wirksam und flexibel zu gebrauchen. Dieses Modul baut auf der 
Stufe "B2 – Vantage" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITO-IK-1 

Titel: Italienisch Interkulturelle Kompetenz 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
ECTS-Punkte: 3 

 
 

 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Oberstufe Interkulturelle Kompetenz Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITO-IK-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich, SS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

42-ITO-IK-1Ü 

Titel: Comunicazione interculturale 
Art: Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht 

SWS: 2 
Arbeits-
aufwand: 

90 h 

Turnus: Jährlich, SS 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Italienisch 
Inhalt: Vermittlung von interkulturellen Kenntnissen, die für einen Studien- bzw. beruflichen Aufenthalt im 

Zielsprachenland nützlich sind 
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

 
 
 
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Italienisch Oberstufe Landeskunde Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITO-LK 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ITM2 oder 42-ITM3 oder 42-ITM4 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-ITO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden landeskundliche Kenntnisse vermittelt, die sie in die Lage 
versetzen, situationsadäquat in der Fremdsprache zu handeln. Die Studierenden erwerben kulturelle, 
geographische, geschichtliche, soziopolitische und -ökonomische Kenntnisse über das 
Zielsprachenland. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erwirbt landeskundliche und sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf sehr 
hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, in unterschiedlichsten Situationen und unter Einbeziehung 
landeskundlicher Themen mündlich und schriftlich zu kommunizieren. Er/Sie ist in der Lage, die 
Fremdsprache sowohl im Auslandsstudium als auch im Beruf wirksam und flexibel zu gebrauchen. 
Dieses Modul baut auf der Stufe "B2 – Vantage" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "C1 – Effective 
Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats ausgerichtet. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITO-LK-1 

Titel: Italienisch Landeskunde 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
ECTS-Punkte: 3 

 
 

 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Oberstufe Landeskunde Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITO-LK-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich, WS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-ITO-LK-1Ü 

Titel: Cultura e società 
Art: Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht 

SWS: 2 
Arbeits-
aufwand: 

90 h 

Turnus: Jährlich, WS 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Italienisch 
Inhalt: Vermittlung von landeskundlichen Kenntnissen, die für einen Studien- bzw. beruflichen Aufenthalt 

im Zielsprachenland nützlich sind. 
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

 
 
 
 
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Italienisch Oberstufe Abschlussprüfung Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITO-PR 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 0 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:   

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ITO-LK + 42-ITO-IK sowie  

42-ITO-W1 + 42-ITO-W2 oder 

42-ITO-GW1 + 42-ITO-GW2 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Abschlussprüfung für die Oberstufe in der Fremdsprache. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Diese Abschlussprüfung orientiert sich an der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats, die eine kompetente 
Sprachverwendung zum Ziel hat. Mit der bestandenen Abschlussprüfung kann nach erfolgter 
Akkreditierung das UNIcert® III-Zertifikat erworben werden. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITO-PR-1 

Titel: Italienisch Abschlussprüfung 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS:  
ECTS-Punkte: 2 

 
 

 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Abschlussprüfung Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITO-PR-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich (Herbst, vorlesungsfreie Zeit) 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Schriftliche und mündliche Prüfung, bei der die vier 
sprachlichen Fertigkeiten geprüft werden: Lese- und 
Hörverständnis, schriftlicher und mündlicher Ausdruck. 

Alle Teilleistungen müssen bestanden sein, damit die 
Prüfung als bestanden gilt. 

 

12. Prüfungsumfang: Gesamtumfang zwischen 200 und 210 Minuten. 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
 
 
 
 
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Spanisch Oberstufe für die Wirtschaft 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPO-W1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-SPM2 oder 42-SPM3 oder 42-SPM4 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-SPO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  
vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen an der Hochschule und in einem 
Unternehmen in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der 
Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem 
Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen 
durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der 
Wirtschaft erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der 
Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Wirtschaft erworben, die sich am Niveau 
„C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen des Europarats orientieren.  

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPO-W1-1 

Titel: Spanisch für die Wirtschaft A 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
ECTS-Punkte: 4 

 
 

 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch für die Wirtschaft A Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPO-W1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich, WS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-SPO-W1-1Ü 

Titel: Español para la empresa y el trabajo A 
Art: Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht 

SWS: 2 
Arbeits-
aufwand: 

120 h 

Turnus: Jährlich, WS 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Spanisch 
Inhalt: Behandlung wirtschaftsrelevanter Themen, die im beruflichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu 

werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher 
Ausdruck) trainiert und vertieft. 

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Spanisch Oberstufe für die Wirtschaft 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPO-W2 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-SPM2 oder 42-SPM3 oder 42-SPM4 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-SPO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  
vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen an der Hochschule und in einem 
Unternehmen in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der 
Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem 
Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen 
durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der 
Wirtschaft erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der 
Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Wirtschaft erworben, die sich am Niveau 
„C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen des Europarats orientieren.  

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPO-W2-1 

Titel: Spanisch für die Wirtschaft B 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
ECTS-Punkte: 4 

 
 

 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch für die Wirtschaft B Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPO-W2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich, SS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-SPO-W2-1Ü 

Titel: Español para la empresa y el trabajo B 
Art: Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht 

SWS: 2 
Arbeits-
aufwand: 

120 h 

Turnus: Jährlich, SS 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Spanisch 
Inhalt: Behandlung wirtschaftsrelevanter Themen, die im beruflichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu 

werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher 
Ausdruck) trainiert und vertieft. 

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

 
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Spanisch Oberstufe Interkulturelle Kompetenz Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPO-IK 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-SPM1 oder 42-SPM2 oder 42-SPM3 oder 42-
SPM4 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-SPO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die sie in die Lage 
versetzen, unter Einbeziehung interkultureller Aspekte zu kommunizieren und zu handeln. Den 
Studierenden werden Kriterien, Handlungsoptionen und Kenntnisse vermittelt, die es ihnen ermöglichen, 
interkulturelle Situationen und Zusammenhänge adäquat zu interpretieren und dementsprechend zu 
handeln. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erwirbt interkulturelle und sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf sehr hohem 
Niveau, die ihn/sie befähigen, in einer globalisierten Welt unter Einbeziehung interkultureller Aspekte 
mündlich und schriftlich zu kommunizieren. Er/Sie ist in der Lage, die Fremdsprache sowohl im 
Auslandsstudium als auch im Beruf wirksam und flexibel zu gebrauchen. Dieses Modul baut auf der 
Stufe "B2 – Vantage" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPO-IK-1 

Titel: Spanisch Interkulturelle Kompetenz 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
ECTS-Punkte: 3 

 
 

 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Interkulturelle Kompetenz Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPO-IK-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                       
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-SPO-IK-1Ü 

Titel: Competencia intercultural 
Art: Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht 

SWS: 2 
Arbeits-
aufwand: 

90 h 

Turnus: Semesterweise 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Spanisch 
Inhalt: Vermittlung von interkulturellen Kenntnissen, die für einen Studien- bzw. beruflichen Aufenthalt im 

Zielsprachenland nützlich sind 
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

 
 
 
 
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Spanisch Oberstufe Landeskunde Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPO-LK 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-SPM2 oder 42-SPM3 oder 42-SPM4 oder 
Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 42-SPO-PR 

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden landeskundliche Kenntnisse vermittelt, die sie in die Lage 
versetzen, situationsadäquat in der Fremdsprache zu handeln. Die Studierenden erwerben kulturelle, 
geographische, geschichtliche, soziopolitische und -ökonomische Kenntnisse über das 
Zielsprachenland. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erwirbt landeskundliche und sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf sehr 
hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, in unterschiedlichsten Situationen und unter Einbeziehung 
landeskundlicher Themen mündlich und schriftlich zu kommunizieren. Er/Sie ist in der Lage, die 
Fremdsprache sowohl im Auslandsstudium als auch im Beruf wirksam und flexibel zu gebrauchen. 
Dieses Modul baut auf der Stufe "B2 – Vantage" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "C1 – Effective 
Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats ausgerichtet. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPO-LK-1 

Titel: Spanisch Landeskunde 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS: 2 
ECTS-Punkte: 3 
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Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Oberstufe Landeskunde Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPO-LK-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der 
Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

42-SPO-LK-1Ü 

Titel: Curso de cultura 
Art: Übung 
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht 

SWS: 2 
Arbeits-
aufwand: 

90 h 

Turnus: Semesterweise 
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 
Sprache: Spanisch 
Inhalt: Vermittlung von landeskundlichen Kenntnissen, die für einen Studien- bzw. beruflichen Aufenthalt 

im Zielsprachenland nützlich sind. 
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, 
werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 
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Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Modulbezeichnung:  
 

Spanisch Oberstufe Abschlussprüfung Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPO-PR 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 0 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:   

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-SPO-LK + 42-SPO-IK sowie  

42-SPO-W1 + 42-SPO-W2 oder 

42-SPO-GW1 + 42-SPO-GW2 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Abschlussprüfung für die Oberstufe in der Fremdsprache. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Diese Abschlussprüfung orientiert sich an der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats, die eine kompetente 
Sprachverwendung zum Ziel hat. Mit der bestandenen Abschlussprüfung kann nach erfolgter 
Akkreditierung das UNIcert® III-Zertifikat erworben werden. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPO-PR-1 

Titel: Spanisch Abschlussprüfung 
Verpflichtungsgrad: Pflicht 
SWS:  
ECTS-Punkte: 2 
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Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Abschlussprüfung Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPO-PR-1 

1. Niveaustufe: Bachelor / Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Jährlich (Herbst, vorlesungsfreie Zeit) 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Schriftliche und mündliche Prüfung, bei der die vier 
sprachlichen Fertigkeiten geprüft werden: Lese- und 
Hörverständnis, schriftlicher und mündlicher Ausdruck. 

Alle Teilleistungen müssen bestanden sein, damit die 
Prüfung als bestanden gilt. 

 

12. Prüfungsumfang: Gesamtumfang zwischen 200 und 210 Minuten. 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
 
 
 
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 

 
 
 
 
 
FACHSPEZIFISCHE SCHLÜSSELQUALIFIKATIONEN:



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 

 
Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Vertiefungspraktikum Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-VP 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08000000 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in des Arbeitskreises, in dem das Modul 
durchgeführt wird 

4. SWS: 10   

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 08-PC2-1, 08-OC2, 08-TC sowie gegebenenfalls 
weitere themenspezifische Module/Teilmodule nach 
Maßgabe des Betreuers (siehe FSB zu § 24 Abs. 1) 

 b) Sonstige Vorkenntnisse: 08-PC3, 08-PC4, 08-OC3, 08-OC4, 08-AC2, 08-AC3, 
08-BC 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vertieftes Einarbeiten in ein Forschungsthema; Darstellung der Ergebnisse im Rahmen eines Vortrags 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende  beherrscht es, sich in ein Forschungsthema vertieft einzuarbeiten sowie die 
Ergebnisse im Rahmen eines Vortrags darzustellen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-VP-1    

Titel:  Vertiefungspraktikum     

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach    

SWS: 10    

ECTS-Punkte: 5    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Vertiefungspraktikum Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-VP-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08000000 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in des Arbeitskreises, in dem das Modul 
durchgeführt wird 

4. SWS: 10 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Vortrag 

12. Prüfungsumfang: Ca. 15 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch, wahlweise Englisch 

14. Bewertungsart: Bestanden / nicht bestanden 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-VP-1P    

Titel:   Vertiefungspraktikum    

Art: Praktikum    

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 10    

Arbeits-
aufwand: 

150    

Turnus: Semesterweise    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Angeleitete vertiefte Einarbeitung in ein Forschungsthema, Darstellung der Ergebnisse    

Sonstiges: Blockveranstaltung über 3 Wochen    
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Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Toxikologie und Rechtskunde Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 03-TR 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

03250000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Toxikologie und 
Rechtskunde“ 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9.  Als Vorkenntnis erforderlich für 
Module: 

 

10. Inhalte: 

Grundlagen der rechtlichen Regelungen für Chemiker (Umgang und Transport von Gefahrstoffen), 
Grundlagen der Toxikologie 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende beherrscht die Grundlagen der rechtlichen Regelungen für Chemiker (Umgang und 
Transport von Gefahrstoffen) sowie die Grundlagen der Toxikologie. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-TR-1    

Titel:  Toxikologie und Rechtskunde     

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach    

SWS: 2    

ECTS-Punkte: 3    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Toxikologie und Rechtskunde  Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 03-TR-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

03250000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Toxikologie und Rechtskunde“ 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-TR-1V1 08-TR-1V2   

Titel:  Toxikologie  Rechtskunde   

Art: Vorlesung Vorlesung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 1 1   

Arbeits-
aufwand: 

45 45   

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: Grundlagen der Toxikologie Grundlagen der Rechtskunde für Chemiker 
(Umgang und Transport von Gefahrstoffen) 

  

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Literaturrecherche zur Anorganischen Chemie Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-LRAC 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08010000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Elementorganische Chemie“ 

4. SWS: 0,5 

5. ECTS-Punkte:  1 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  30 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 08-AC1-1, 08-AC1-3, 08-AN1-1 

      b) Sonstige Vorkenntnisse: 08-AC1-2, 08-AC2, 08-AN1-2, 08-TC 

9.  Als Vorkenntnis erforderlich für 
Module: 

 

10. Inhalte: 

Literaturrecherche zur Planung der Experimente in der Anorganischen Chemie 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über Kenntnisse der Literaturrecherche zur Planung der Experimente in der 
Anorganischen Chemie. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-LRAC-1    

Titel:  Literaturrecherche zur Anorganischen Chemie     

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach    

SWS: 0,5    

ECTS-Punkte: 1    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Literaturrecherche zur Anorganischen Chemie Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-LRAC-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08010000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Elementorganische Chemie“ 

4. SWS: 0,5 

5. ECTS-Punkte:  1 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  30 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: WS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Vortestat, Nachtestat 

12. Prüfungsumfang:  

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Bestanden / nicht bestanden 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-LRAC-1Ü    

Titel:  Literaturrecherche zur Anorganischen Chemie   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 0,5   
 

Arbeits-
aufwand: 

30    

Turnus: Jährlich, WS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Literaturrecherche zur Planung der Experimente in der Anorganischen Chemie    

Sonstiges: Blockveranstaltung im Februar/März    
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Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Literaturrecherche zur Organischen Chemie Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-LROC 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08020000 

3. Modulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Organische Chemie 4“ 

4. SWS: 0,5 

5. ECTS-Punkte:  1 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  30 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 08-OC2 

      b) Sonstige Vorkenntnisse: 08-OC3, 08-OC4, 08-TC 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Literaturrecherche zur Planung der Experimente in der Organischen Chemie 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über Kenntnisse der Literaturrecherche zur Planung der Experimente in der 
Organischen Chemie. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-LROC-1    

Titel:  Literaturrecherche zur Organischen Chemie     

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach    

SWS: 0,5    

ECTS-Punkte: 1    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Literaturrecherche zur Organischen Chemie Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-LROC-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08020000 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/in der Vorlesung „Organische Chemie 4“ 

4. SWS: 0,5 

5. ECTS-Punkte:  1 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  30 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: WS 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Vortestat, Nachtestat 

12. Prüfungsumfang:  

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Bestanden / nicht bestanden 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

08-LROC-1Ü    

Titel:  Literaturrecherche zur Organischen Chemie   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 0,5   
 

Arbeits-
aufwand: 

30    

Turnus: Jährlich, WS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Literaturrecherche zur Planung der Experimente in der Organischen Chemie    

Sonstiges: Blockveranstaltung in den Semesterferien    
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   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 

 
Modulbeschreibung 
(2007/2) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Bachelorarbeit Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-BA 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

08000000 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in des Arbeitskreises, in dem das Modul 
durchgeführt wird 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 08-PC2-1, 08-OC2, 08-TC sowie gegebenenfalls 
weitere themenspezifische Module/Teilmodule nach 
Maßgabe des Betreuers (siehe FSB zu § 21 Abs. 4) 

 b) Sonstige Vorkenntnisse: 08-PC3, 08-PC4, 08-OC3, 08-OC4, 08-AC2, 08-AC3, 
08-BC 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Bearbeitung eines definierten Problems in bestimmter Zeit mit wissenschaftlichen Methoden  

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über die Fähigkeit zur Bearbeitung eines definierten Problems/Themas mit 
wissenschaftlichen Methoden und zur schriftlichen Präsentation. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 08-BA-1    

Titel:  Bachelorarbeit    

Verpflichtungsgrad: Pflichtfach    

SWS:     

ECTS-Punkte: 10    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Bachelorarbeit Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-BA-1  

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

08000000 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in des Arbeitskreises, in dem das Modul 
durchgeführt wird 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Fortlaufend, nach Rücksprache mit Betreuer/-in sowie 
Anmeldung 

10. Prüfungsanmeldung: Ja 

11. Prüfungsart: Schriftliche wissenschaftliche Arbeit  

12. Prüfungsumfang:  

13. Sprache der Prüfung: Deutsch, wahlweise Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

    

Titel:     
 

Art:    
 

Verpflich-
tungsgrad: 

   
 

SWS:    
 

Arbeits-
aufwand: 

    

Turnus:     

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache:     

Inhalt:   
  

Sonstiges:     

 



 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
1Diese Änderungssatzung t ritt mit W irkung vom 1. O ktober 2008 in K raft. 2Ihre Inhalte ge lten 

erstmals f ür S tudierende, di e ihr S tudium i m S tudienfach Chemie mit dem  A bschluss B achelor of  
Science ( Erwerb von 1 80 ECTS-Punkten) nach d em I nkrafttreten di eser Änderungssatzung a n d er 
Universität Würzburg beg innen od er auf nehmen. 3Das Inkrafttreten der  A SPO b leibt hi ervon 
unberührt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Würzburg vom 27. Oktober 2009. 
 
Würzburg, den 17. November 2009 
 
 
Der Präsident: 
 
 
 
Prof. Dr. A. Forchel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Satzung zur Änderung der Fachspezifischen Bestimmungen für das Studienfach Chemie mit dem 
Abschluss Bachelor of Science (Erwerb von 180 ECTS-Punkten) wurde am 17. November 2009 in der 
Universität niedergelegt; die Niederlegung wurde am 18. November 2009 durch Anschlag in der 
Universität bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist daher der 18. November 2009. 
 
Würzburg, den 18. November 2009 
 
 
Der Präsident: 
 
 
 
Prof. Dr. A. Forchel 
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	Einführung in das US-amerikanische Recht und Rechtsenglisch 1
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	Version:
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	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe 
	10. Prüfungsanmeldung:
	2 Prüfungen (Gewichtung: 50:50), wobei folgende Arten in Betracht kommen:
	11. Prüfungsart:
	a) Klausur(en) und/oder
	b) Mündliche Einzelprüfung(en) und/oder
	c) Mündliche Gruppenprüfung(en) (2er Gruppen)
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	02-J2-1V
	02-J2-1Ü
	2008-WS
	2008-WS
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	Einführung in das US-amerikanische Recht
	Rechtsenglisch 1
	Art:
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	Pflicht
	Pflicht
	SWS:
	2
	2
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	Jährlich, SS (mindestens)
	Semesterweise
	Teilnehmer-zahl:
	Studiengang Rechtswissenschaft sowie 60-BA Öffentliches Recht: unbegrenzt;sonstige Studienfächer: 30
	Studiengang Rechtswissenschaft sowie 60-BA Öffentliches Recht: unbegrenzt;sonstige Studienfächer: 30
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	Englisch
	Englisch
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	Sonstiges:
	(1) Für Studierende des Studiengangs Rechtswissenschaft mit dem Abschluss Erste Juristische Prüfung sowie für Studierende im BA Öffentliches Recht (Nebenfach mit 60 ECTS) erfolgt keine Begrenzung der Teilnahmeplätze. 
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	Modulbeschreibung
	Jura 1: Einführung in die Rechtswissenschaft
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	02-J1
	Version:

	2008-WS
	Bachelor
	1. Niveaustufe:
	Juristische Fakultät / 02000200
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	5
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	Die Vorlesung führt über die Beantwortung allgemeiner juristischer Fragen wie der Normenhierarchie, der Gesetzessystematik und Auslegungstechniken in die großen Rechtsgebiete der Rechtswissenschaft ein. Dabei werden insbesondere die fünf Bücher des Bürgerlichen Gesetzbuches sowie das Handels-, Gesellschafts- und das Arbeitsrecht besprochen. Gegenstand der Einheit Öffentliches Recht sind die Grundrechte, das Staatsorganisationsrecht, das Verwaltungsrecht in seinen allgemeinen und besonderen Ausprägungen sowie das Europa- und das Völkerrecht. Im Strafrecht wird inhaltlich vor allem auf den allgemeinen Teil und die wichtigsten Normen des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches eingegangen.   
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Die Studierenden verfügen über Basiswissen in den wichtigsten Teilbereichen der Rechtswissenschaft. Sie haben neben fachlichen Grundkenntnissen über das materielle und das Prozessrecht auch allgemeine Kenntnisse beispielsweise über die Gesetzessystematik und die Rechtsquellenlehre erworben. Anhand von Beispielfällen haben sie ersten Einblick ins juristische Arbeiten erhalten. 
	12. Teilmodule:
	02-J1-1
	2008-WS
	Einführung in die Rechtswissenschaft
	Titel:
	Pflicht
	Verpflichtungsgrad:
	4
	SWS:
	5
	ECTS-Punkte:
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	Teilmodulbeschreibung
	Einführung in die Rechtswissenschaft 
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	02-J1-1
	Version:

	2008-WS
	Bachelor
	1. Niveaustufe:
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	3. Teilmodulverantwortung: 
	4
	4. SWS:
	5
	5. ECTS-Punkte: 
	150
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Semesterweise
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe
	10. Prüfungsanmeldung:
	Klausur
	11. Prüfungsart:
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	02-J1-1Ü
	02-J1-1V
	2008-WS
	2008-WS
	Übung zur Einführung in die Rechtswissenschaft
	Vorlesung: Einführung in die Rechtswissenschaft
	Titel:
	Übung
	Vorlesung
	Art:
	Pflicht
	Pflicht
	Verpflich-tungsgrad:
	2
	2
	SWS:
	Semesterweise
	Semesterweise
	Turnus:
	80
	80
	Teilnehmer-zahl:
	Deutsch
	Deutsch
	Sprache:
	Inhalt:
	Sonstiges:
	Für den Fall, dass die Zahl der Bewerbungen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, erfolgt die Verteilung der Teilnahmeplätze nach folgender Maßgabe:
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	Modulbeschreibung
	Arbeitsrecht für Studierende anderer Fachrichtungen
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	02-J6
	Version:

	2007-WS
	Bachelor/Master
	1. Niveaustufe:
	Juristische Fakultät / 02120300
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Inhaber/-in des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht
	3. Modulverantwortung: 
	4
	4. SWS:
	5
	5. ECTS-Punkte: 
	150 
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	2 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10.  Inhalte:
	Grundlagen des Arbeitsrechts als Voraussetzung für berufliche Kontexte, die auch juristisches Hintergrundwissen benötigen.
	11.  Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Die Studierenden haben gelernt, arbeitsrechtliche Grundlagen auf ein späteres berufliches  Handlungsfeld zu applizieren.
	12. Teilmodule:
	02-J6-1
	2007-WS
	Version:
	Arbeitsrecht für Studierende anderer Fachrichtungen 1
	Titel:
	Pflicht 
	Verpflichtungsgrad:
	4
	SWS:
	5
	ECTS-Punkte:

	ADPA.tmp
	(2008/1)                                                                                                                                                                  (Stand: 2009-08-27)
	Arbeitsrecht für Studierende anderer Fachrichtungen 1
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	02-J6-1
	Version:

	2007-WS
	Bachelor/Master
	1. Niveaustufe:
	Juristische Fakultät / 02120300
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Inhaber/-in des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht
	3. Teilmodulverantwortung: 
	4
	4. SWS:
	5
	5. ECTS-Punkte: 
	150
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Semesterweise
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe
	10. Prüfungsanmeldung:
	a) Klausur und Vortrag (Gewichtung: 60:40)
	11. Prüfungsart:
	oder
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	02-J6-1K
	02-J6-1V
	Version:
	2007-WS
	2007-WS
	Titel:
	Vertiefung der Grundlagen im Arbeitsrecht
	Arbeitsrecht für Studierende anderer Fachrichtungen 1.1
	Art:
	Kolloquium
	Vorlesung
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	Pflicht
	SWS:
	2
	2
	Turnus:
	Jährlich, SS
	Jährlich, WS
	Teilnehmerzahl:
	Max. 30
	Max. 30
	Sprache:
	Deutsch
	Deutsch
	Inhalt:
	Aktuelle Probleme des Arbeitsrechts
	Grundlagen des Arbeitsrechts
	Sonstiges:
	Sofern mehr Studierende das Modul belegen wollen, als Plätze vorhanden sind, wird unter den im Anmeldezeitraum Angemeldeten ausgelost. Gilt es, unter den angemeldeten Studierenden mehrere Fachrichtungen zu berücksichtigen, werden aus oben genannter maximalen Teilnahmezahl Fachkontingente im Verhältnis der Anmeldungen aus den jeweiligen Fächern zur Gesamtzahl der Anmeldungen errechnet. Die sich aus den Fachkontingenten ergebenden Plätze werden im Fall von Bruchteilen jeweils aufgerundet, (mindestens ein Platz), und unter den Studierenden des jeweiligen Faches per Los verteilt. 

	Sprachen Gesamt für Chemie.pdf
	Französisch Grundstufe 1-3
	Spanisch Grundstufe 1-3
	Italienisch Grundstufe 1-3
	Schwedisch Grundstufe 1-2
	Japanisch Grundstufe 1-3
	Englisch Mittelstufe 1-4
	Französisch Mittelstufe 1-4
	Italienisch Mittelstufe 1-4
	Schwedisch Mittelstufe 1-4
	Spanisch Mittelstufe 1-4
	Englisch Oberstufe Wirtschaftswissenschaften 1-2
	42-ENO-W1
	Modulbeschreibung
	Englisch Oberstufe für die Wirtschaft 1
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-ENO-W1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-ENO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen an der Hochschule und in einem Unternehmen in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der Wirtschaft erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Wirtschaft erworben, die sich am Niveau „C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats orientieren. 
	12. Teilmodule:
	42-ENO-W1-1
	Titel:
	Englisch für die Wirtschaft A
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	4

	42-ENO-W1-1
	Teilmodulbeschreibung
	Englisch für die Wirtschaft A
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-ENO-W1-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich, WS
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe 
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-ENO-W1-1Ü
	Titel:
	English for Business A
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	120 h
	Turnus:
	Jährlich, WS
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Englisch
	Inhalt:
	Behandlung wirtschaftsrelevanter Themen, die im beruflichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher Ausdruck) trainiert und vertieft.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.

	42-ENO-W2
	Modulbeschreibung
	Englisch Oberstufe für die Wirtschaft 2
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-ENO-W2
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-ENO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen an der Hochschule und in einem Unternehmen in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der Wirtschaft erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Wirtschaft erworben, die sich am Niveau „C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats orientieren. 
	12. Teilmodule:
	42-ENO-W2-1
	Titel:
	Englisch für die Wirtschaft B
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	4

	42-ENO-W2-1
	Teilmodulbeschreibung
	Englisch für die Wirtschaft B
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-ENO-W2-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich, SS
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe 
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-ENO-W2-1Ü
	Titel:
	English for Business B
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	120 h
	Turnus:
	Jährlich, SS
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Englisch
	Inhalt:
	Behandlung wirtschaftsrelevanter Themen, die im beruflichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher Ausdruck) trainiert und vertieft.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.


	Englisch Oberstufe Naturwissenschaften 1-2
	42-ENO-NW1
	Modulbeschreibung
	Englisch Oberstufe für die Naturwissenschaften 1
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-ENO-NW1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-ENO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen unter Einbeziehung naturwissenschaftlicher Themengebiete in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der Naturwissenschaften erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Naturwissenschaften erworben, die sich am Niveau „C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats orientieren. 
	12. Teilmodule:
	42-ENO-NW1-1
	Titel:
	Englisch für die Naturwissenschaften A
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	4

	42-ENO-NW1-1
	Teilmodulbeschreibung
	Englisch für die Naturwissenschaften A
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-ENO-NW1-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich, WS
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe 
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-ENO-NW1-1Ü2
	42-ENO-NW1-1Ü1
	Titel:
	English for Computer Science
	English for the Natural Sciences A
	Art:
	Übung
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Wahlpflicht
	Wahlpflicht
	SWS:
	2
	2
	Arbeits-aufwand:
	120 h
	120 h
	Turnus:
	Jährlich, WS
	Jährlich, WS
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Min. 5
	Max. 25
	Max. 25
	Sprache:
	Englisch
	Englisch
	Inhalt:
	Behandlung relevanter Themen aus den Naturwissenschaften, die im beruflichen und wissenschaftlichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher Ausdruck) trainiert und vertieft.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.

	42-ENO-NW2
	Modulbeschreibung
	Englisch Oberstufe für die Naturwissenschaften 2
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-ENO-NW2
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-ENO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen unter Einbeziehung naturwissenschaftlicher Themengebiete in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der Naturwissenschaften erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Naturwissenschaften erworben, die sich am Niveau „C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats orientieren.
	12. Teilmodule:
	42-ENO-NW2-1
	Titel:
	Englisch für die Naturwissenschaften B
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	4

	42-ENO-NW2-1
	Teilmodulbeschreibung
	Englisch für die Naturwissenschaften B
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-ENO-NW2-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich, SS
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe 
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-ENO-NW2-1Ü2
	42-ENO-NW2-1Ü1
	Titel:
	English for Mathematics/Informatics 
	English for the Natural Sciences B
	Art:
	Übung
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Wahlpflicht
	Wahlpflicht
	SWS:
	2
	2
	Arbeits-aufwand:
	120 h
	120 h
	Turnus:
	Jährlich, SS
	Jährlich, SS
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Min. 5
	Max. 25
	Max. 25
	Sprache:
	Englisch
	Englisch
	Inhalt:
	Behandlung relevanter Themen aus den Naturwissenschaften, die im beruflichen und wissenschaftlichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher Ausdruck) trainiert und vertieft.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.


	Englisch Oberstufe IK + LK + PR
	42-ENO-IK
	Modulbeschreibung
	Englisch Oberstufe Interkulturelle Kompetenz
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-ENO-IK
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	3
	5. ECTS-Punkte: 
	90
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-ENO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul werden den Studierenden Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die sie in die Lage versetzen, unter Einbeziehung interkultureller Aspekte zu kommunizieren und zu handeln. Den Studierenden werden Kriterien, Handlungsoptionen und Kenntnisse vermittelt, die es ihnen ermöglichen, interkulturelle Situationen und Zusammenhänge adäquat zu interpretieren und dementsprechend zu handeln.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erwirbt interkulturelle und sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, in einer globalisierten Welt unter Einbeziehung interkultureller Aspekte mündlich und schriftlich zu kommunizieren. Er/Sie ist in der Lage, die Fremdsprache sowohl im Auslandsstudium als auch im Beruf wirksam und flexibel zu gebrauchen. Dieses Modul baut auf der Stufe "B2 – Vantage" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet.
	12. Teilmodule:
	42-ENO-IK-1
	Titel:
	Englisch Interkulturelle Kompetenz
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	3

	42-ENO-IK-1
	Teilmodulbeschreibung
	Englisch Interkulturelle Kompetenz
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-ENO-IK-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	3
	5. ECTS-Punkte: 
	90
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Semesterweise 
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-ENO-IK-1Ü
	Titel:
	Intercultural Training
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	90 h
	Turnus:
	Semesterweise
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Englisch
	Inhalt:
	Vermittlung von interkulturellen Kenntnissen, die für einen Studien- bzw. beruflichen Aufenthalt im Zielsprachenland nützlich sind.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.

	42-ENO-LK
	Modulbeschreibung
	Englisch Oberstufe Landeskunde
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-ENO-LK
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	3
	5. ECTS-Punkte: 
	90
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-ENO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul werden den Studierenden landeskundliche Kenntnisse vermittelt, die sie in die Lage versetzen, situationsadäquat in der Fremdsprache zu handeln. Die Studierenden erwerben kulturelle, geographische, geschichtliche, soziopolitische und -ökonomische Kenntnisse über das Zielsprachenland.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erwirbt landeskundliche und sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf sehr hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, in unterschiedlichsten Situationen und unter Einbeziehung landeskundlicher Themen mündlich und schriftlich zu kommunizieren. Er/Sie ist in der Lage, die Fremdsprache sowohl im Auslandsstudium als auch im Beruf wirksam und flexibel zu gebrauchen. Dieses Modul baut auf der Stufe "B2 – Vantage" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet.
	12. Teilmodule:
	42-ENO-LK-1
	Titel:
	Englisch Landeskunde
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	3

	42-ENO-LK-1
	Teilmodulbeschreibung
	Englisch Oberstufe Landeskunde
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-ENO-LK-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	3
	5. ECTS-Punkte: 
	90
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Semesterweise 
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe 
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-ENO-LK-1Ü
	Titel:
	Cultural Studies
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	90 h
	Turnus:
	Semesterweise
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Englisch
	Inhalt:
	Vermittlung von landeskundlichen Kenntnissen, die für einen Studien- bzw. beruflichen Aufenthalt im Zielsprachenland nützlich sind.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.

	42-ENO-PR
	Modulbeschreibung
	Englisch Oberstufe Abschlussprüfung
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-ENO-PR
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	0
	4. SWS:
	2
	5. ECTS-Punkte: 
	60
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	Abschlussprüfung für die Oberstufe in der Fremdsprache.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Diese Abschlussprüfung orientiert sich an der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats, die eine kompetente Sprachverwendung zum Ziel hat. Mit der bestandenen Abschlussprüfung kann nach erfolgter Akkreditierung das UNIcert® III-Zertifikat erworben werden.
	12. Teilmodule:
	42-ENO-PR-1
	Titel:
	Englisch Abschlussprüfung
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	ECTS-Punkte:
	2

	42-ENO-PR-1
	Teilmodulbeschreibung
	Englisch Abschlussprüfung
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-ENO-PR-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	4. SWS:
	2
	5. ECTS-Punkte: 
	60
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich  (Herbst, vorlesungsfreie Zeit)
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe
	10. Prüfungsanmeldung:
	11. Prüfungsart:
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:


	Französisch Oberstufe Wirtschaftswissenschaften 1-2
	42-FRO-W1
	Modulbeschreibung
	Französisch Oberstufe für die Wirtschaft 1
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-FRO-W1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-FRO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen an der Hochschule und in einem Unternehmen in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf höherem Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der Wirtschaft erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Wirtschaft erworben, die sich am Niveau „C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats orientieren. 
	12. Teilmodule:
	42-FRO-W1-1
	Titel:
	Französisch für die Wirtschaft A
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	4

	42-FRO-W1-1
	Teilmodulbeschreibung
	Französisch für die Wirtschaft A
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-FRO-W1-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich, WS
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-FRO-W1-1Ü
	Titel:
	Français des affaires A
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	120 h
	Turnus:
	Jährlich, WS
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Französisch
	Inhalt:
	Behandlung wirtschaftsrelevanter Themen, die im beruflichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher Ausdruck) trainiert und vertieft.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.

	42-FRO-W2
	Modulbeschreibung
	Französisch Oberstufe für die Wirtschaft 2
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-FRO-W2
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-FRO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen an der Hochschule und in einem Unternehmen in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf höherem Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der Wirtschaft erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Wirtschaft erworben, die sich am Niveau „C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats orientieren. 
	12. Teilmodule:
	42-FRO-W2-1
	Titel:
	Französisch für die Wirtschaft B
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	TS-Punkte:
	4

	42-FRO-W2-1
	Teilmodulbeschreibung
	Französisch für die Wirtschaft B
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-FRO-W2-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich, SS
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe 
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-FRO-W2-1Ü
	Titel:
	Français des affaires B
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	120 h
	Turnus:
	Jährlich, SS
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Französisch
	Inhalt:
	Behandlung wirtschaftsrelevanter Themen, die im beruflichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher Ausdruck) trainiert und vertieft.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.


	Französisch Oberstufe Naturwissenschaften 1-2
	42-FRO-NW1
	Modulbeschreibung
	Französisch Oberstufe für die Naturwissenschaften 1
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-FRO-NW1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-FRO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen unter Einbeziehung naturwissenschaftlicher Themengebiete in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der Naturwissenschaften erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Naturwissenschaften erworben, die sich am Niveau „C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats orientieren. 
	12. Teilmodule:
	42-FRO-NW1-1
	Titel:
	Französisch für die Naturwissenschaften A
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	4

	42-FRO-NW1-1
	Teilmodulbeschreibung
	Französisch  für die Naturwissenschaften A
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-FRO-NW1-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich, WS
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe 
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-FRO-NW1-1Ü
	Titel:
	Français pour les sciences A
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	120 h
	Turnus:
	Jährlich, WS
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Französisch
	Inhalt:
	Behandlung relevanter Themen aus den Naturwissenschaften, die im beruflichen und wissenschaftlichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher Ausdruck) trainiert und vertieft.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.

	42-FRO-NW2
	Modulbeschreibung
	Französisch Oberstufe für die Naturwissenschaften 2
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-FRO-NW2
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-FRO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen unter Einbeziehung naturwissenschaftlicher Themengebiete in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der Naturwissenschaften erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Naturwissenschaften erworben, die sich am Niveau „C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats orientieren. 
	12. Teilmodule:
	42-FRO-NW2-1
	Titel:
	Französisch für die Naturwissenschaften B
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	4

	42-FRO-NW2-1
	Teilmodulbeschreibung
	Französisch  für die Naturwissenschaften B
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-FRO-NW2-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich, SS
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe 
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-FRO-NW2-1Ü
	Titel:
	Français pour les sciences B
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	120 h
	Turnus:
	Jährlich, SS
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Französisch
	Inhalt:
	Behandlung relevanter Themen aus den Naturwissenschaften, die im beruflichen und wissenschaftlichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher Ausdruck) trainiert und vertieft.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.


	Französisch Oberstufe IK + LK + PR
	42-FRO-IK
	Modulbeschreibung
	Französisch Oberstufe Interkulturelle Kompetenz
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-FRO-IK
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	3
	5. ECTS-Punkte: 
	90
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-FRO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul werden den Studierenden Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die sie in die Lage versetzen, unter Einbeziehung interkultureller Aspekte zu kommunizieren und zu handeln. Den Studierenden werden Kriterien, Handlungsoptionen und Kenntnisse vermittelt, die es ihnen ermöglichen, interkulturelle Situationen und Zusammenhänge adäquat zu interpretieren und dementsprechend zu handeln.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erwirbt interkulturelle und sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf sehr hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, in einer globalisierten Welt unter Einbeziehung interkultureller Aspekte mündlich und schriftlich zu kommunizieren. Er/Sie ist in der Lage, die Fremdsprache sowohl im Auslandsstudium als auch im Beruf wirksam und flexibel zu gebrauchen. Dieses Modul baut auf der Stufe "B2 – Vantage" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet.
	12. Teilmodule:
	42-FRO-IK-1
	Titel:
	Französisch Interkulturelle Kompetenz
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	3

	42-FRO-IK-1
	Teilmodulbeschreibung
	Französisch Oberstufe Interkulturelle Kompetenz
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-FRO-IK-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	3
	5. ECTS-Punkte: 
	90
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Semesterweise
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe 
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-FRO-IK-1Ü
	Titel:
	Training interculturel
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	90 h
	Turnus:
	Semesterweise
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Französisch
	Inhalt:
	Vermittlung von interkulturellen Kenntnissen, die für einen Studien- bzw. beruflichen Aufenthalt im Zielsprachenland nützlich sind.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.

	42-FRO-LK
	Modulbeschreibung
	Französisch Oberstufe Landeskunde
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-FRO-LK
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	3
	5. ECTS-Punkte: 
	90
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-FRO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul werden den Studierenden landeskundliche Kenntnisse vermittelt, die sie in die Lage versetzen, situationsadäquat in der Fremdsprache zu handeln. Die Studierenden erwerben kulturelle, geographische, geschichtliche, soziopolitische und -ökonomische Kenntnisse über das Zielsprachenland.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erwirbt landeskundliche und sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf sehr hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, in unterschiedlichsten Situationen und unter Einbeziehung landeskundlicher Themen mündlich und schriftlich zu kommunizieren. Er/Sie ist in der Lage, die Fremdsprache sowohl im Auslandsstudium als auch im Beruf wirksam und flexibel zu gebrauchen. Dieses Modul baut auf der Stufe "B2 – Vantage" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet.
	12. Teilmodule:
	42-FRO-LK-1
	Titel:
	Französisch Landeskunde
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	3

	42-FRO-LK-1
	Teilmodulbeschreibung
	Französisch Oberstufe Landeskunde
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-FRO-LK-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	3
	5. ECTS-Punkte: 
	90
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Semesterweise
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe 
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-FRO-LK-1Ü
	Titel:
	Civilisation Française
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	90 h
	Turnus:
	Semesterweise
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Französisch
	Inhalt:
	Vermittlung von landeskundlichen Kenntnissen, die für einen Studien- bzw. beruflichen Aufenthalt im Zielsprachenland nützlich sind.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.

	42-FRO-PR
	Modulbeschreibung
	Französisch Oberstufe Abschlussprüfung
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-FRO-PR
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	0
	4. SWS:
	2
	5. ECTS-Punkte: 
	60
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	Abschlussprüfung für die Oberstufe in der Fremdsprache.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Diese Abschlussprüfung orientiert sich an der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats, die eine kompetente Sprachverwendung zum Ziel hat. Mit der bestandenen Abschlussprüfung kann nach erfolgter Akkreditierung das UNIcert® III-Zertifikat erworben werden.
	12. Teilmodule:
	42-FRO-PR-1
	Titel:
	Französisch Abschlussprüfung
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	ECTS-Punkte:
	2

	42-FRO-PR-1
	Teilmodulbeschreibung
	Französisch Abschlussprüfung
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-FRO-PR-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	4. SWS:
	2
	5. ECTS-Punkte: 
	60
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich (Herbst, vorlesungsfreie Zeit)
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe 
	10. Prüfungsanmeldung:
	11. Prüfungsart:
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:


	Italienisch Oberstufe Wirtschaftswissenschaften 1-2
	42-ITO-W1
	Modulbeschreibung
	Italienisch Oberstufe für die Wirtschaft 1
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-ITO-W1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-ITO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen an der Hochschule und in einem Unternehmen in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf höherem Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der Wirtschaft erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache erworben, die sich am Niveau „C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats orientieren. 
	12. Teilmodule:
	42-ITO-W1-1
	Titel:
	Italienisch für die Wirtschaft A
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	4

	42-ITO-W1-1
	Teilmodulbeschreibung
	Italienisch für die Wirtschaft A
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-ITO-W1-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich, WS
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe 
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-ITO-W1-1Ü
	Titel:
	Italiano scientifico-professionale A
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	120 h
	Turnus:
	Jährlich, WS
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Italienisch
	Inhalt:
	Behandlung fachspezifischer Themen, die im beruflichen und wissenschaftlichen Kontext nützlich sind. Auf- und Ausbau der sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher Ausdruck), um sich im akademischen und professionellen Kontext schriftlich und mündlich adäquat ausdrücken zu können.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.

	42-ITO-W2
	Modulbeschreibung
	Italienisch Oberstufe für die Wirtschaft 2
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-ITO-W2
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-ITO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen an der Hochschule und in einem Unternehmen in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf höherem Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der Wirtschaft erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Wirtschaft erworben, die sich am Niveau „C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats orientieren. 
	12. Teilmodule:
	42-ITO-W2-1
	Titel:
	Italienisch für die Wirtschaft B
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	4

	42-ITO-W2-1
	Teilmodulbeschreibung
	Italienisch für die Wirtschaft B
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-ITO-W2-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich, SS
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe 
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-ITO-W2-1Ü
	Titel:
	Italiano scientifico-professionale B
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	120 h
	Turnus:
	Jährlich, SS
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Italienisch
	Inhalt:
	Behandlung fachspezifischer Themen, die im beruflichen und wissenschaftlichen Kontext nützlich sind. Auf- und Ausbau der sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher Ausdruck), um sich im akademischen und professionellen Kontext schriftlich und mündlich adäquat ausdrücken zu können.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.


	Italienisch Oberstufe IK + LK + PR
	42-ITO-IK
	Modulbeschreibung
	Italienisch Oberstufe Interkulturelle Kompetenz
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-ITO-IK
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	3
	5. ECTS-Punkte: 
	90
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-ITO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul werden den Studierenden Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die sie in die Lage versetzen, unter Einbeziehung interkultureller Aspekte zu kommunizieren und zu handeln. Den Studierenden werden Kriterien, Handlungsoptionen und Kenntnisse vermittelt, die es ihnen ermöglichen, interkulturelle Situationen und Zusammenhänge adäquat zu interpretieren und dementsprechend zu handeln.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erwirbt interkulturelle und sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf sehr hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, in einer globalisierten Welt unter Einbeziehung interkultureller Aspekte mündlich und schriftlich zu kommunizieren. Er/Sie ist in der Lage, die Fremdsprache sowohl im Auslandsstudium als auch im Beruf wirksam und flexibel zu gebrauchen. Dieses Modul baut auf der Stufe "B2 – Vantage" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet.
	12. Teilmodule:
	42-ITO-IK-1
	Titel:
	Italienisch Interkulturelle Kompetenz
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	3

	42-ITO-IK-1
	Teilmodulbeschreibung
	Italienisch Oberstufe Interkulturelle Kompetenz
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-ITO-IK-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	3
	5. ECTS-Punkte: 
	90
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich, SS
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-ITO-IK-1Ü
	Titel:
	Comunicazione interculturale
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	90 h
	Turnus:
	Jährlich, SS
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Italienisch
	Inhalt:
	Vermittlung von interkulturellen Kenntnissen, die für einen Studien- bzw. beruflichen Aufenthalt im Zielsprachenland nützlich sind
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.

	42-ITO-LK
	Modulbeschreibung
	Italienisch Oberstufe Landeskunde
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-ITO-LK
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	3
	5. ECTS-Punkte: 
	90
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-ITO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul werden den Studierenden landeskundliche Kenntnisse vermittelt, die sie in die Lage versetzen, situationsadäquat in der Fremdsprache zu handeln. Die Studierenden erwerben kulturelle, geographische, geschichtliche, soziopolitische und -ökonomische Kenntnisse über das Zielsprachenland.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erwirbt landeskundliche und sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf sehr hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, in unterschiedlichsten Situationen und unter Einbeziehung landeskundlicher Themen mündlich und schriftlich zu kommunizieren. Er/Sie ist in der Lage, die Fremdsprache sowohl im Auslandsstudium als auch im Beruf wirksam und flexibel zu gebrauchen. Dieses Modul baut auf der Stufe "B2 – Vantage" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet.
	12. Teilmodule:
	42-ITO-LK-1
	Titel:
	Italienisch Landeskunde
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	3

	42-ITO-LK-1
	Teilmodulbeschreibung
	Italienisch Oberstufe Landeskunde
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-ITO-LK-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	3
	5. ECTS-Punkte: 
	90
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich, WS
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-ITO-LK-1Ü
	Titel:
	Cultura e società
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	90 h
	Turnus:
	Jährlich, WS
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Italienisch
	Inhalt:
	Vermittlung von landeskundlichen Kenntnissen, die für einen Studien- bzw. beruflichen Aufenthalt im Zielsprachenland nützlich sind.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.

	42-ITO-PR
	Modulbeschreibung
	Italienisch Oberstufe Abschlussprüfung
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-ITO-PR
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	0
	4. SWS:
	2
	5. ECTS-Punkte: 
	60
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	Abschlussprüfung für die Oberstufe in der Fremdsprache.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Diese Abschlussprüfung orientiert sich an der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats, die eine kompetente Sprachverwendung zum Ziel hat. Mit der bestandenen Abschlussprüfung kann nach erfolgter Akkreditierung das UNIcert® III-Zertifikat erworben werden.
	12. Teilmodule:
	42-ITO-PR-1
	Titel:
	Italienisch Abschlussprüfung
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	ECTS-Punkte:
	2

	42-ITO-PR-1
	Teilmodulbeschreibung
	Italienisch Abschlussprüfung
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-ITO-PR-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	4. SWS:
	2
	5. ECTS-Punkte: 
	60
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich (Herbst, vorlesungsfreie Zeit)
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe
	10. Prüfungsanmeldung:
	11. Prüfungsart:
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:


	Spanisch Oberstufe Wirtschaftswissenschaften 1-2
	42-SPO-W1
	Modulbeschreibung
	Spanisch Oberstufe für die Wirtschaft 1
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-SPO-W1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-SPO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen an der Hochschule und in einem Unternehmen in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der Wirtschaft erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Wirtschaft erworben, die sich am Niveau „C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats orientieren. 
	12. Teilmodule:
	42-SPO-W1-1
	Titel:
	Spanisch für die Wirtschaft A
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	4

	42-SPO-W1-1
	Teilmodulbeschreibung
	Spanisch für die Wirtschaft A
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-SPO-W1-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich, WS
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe 
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-SPO-W1-1Ü
	Titel:
	Español para la empresa y el trabajo A
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	120 h
	Turnus:
	Jährlich, WS
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Spanisch
	Inhalt:
	Behandlung wirtschaftsrelevanter Themen, die im beruflichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher Ausdruck) trainiert und vertieft.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.

	42-SPO-W2
	Modulbeschreibung
	Spanisch Oberstufe für die Wirtschaft 2
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-SPO-W2
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-SPO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul wird den Studierenden eine vertiefte Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache  vermittelt, die ihnen erlaubt, in fremdsprachlichen Situationen an der Hochschule und in einem Unternehmen in der Fremdsprache situationsadäquat schriftlich und mündlich zu kommunizieren.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erlangt eine fundierte (schriftliche und mündliche) Kommunikationsfähigkeit in der Fachsprache. Er/Sie verfügt über fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren. Er/Sie beherrscht den im Bereich der Wirtschaft erforderlichen sprachlichen Wortschatz sowie die erforderlichen Strukturen. Am Ende der Ausbildungsstufe hat er/sie Kompetenzen in der Fachsprache Wirtschaft erworben, die sich am Niveau „C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats orientieren. 
	12. Teilmodule:
	42-SPO-W2-1
	Titel:
	Spanisch für die Wirtschaft B
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	4

	42-SPO-W2-1
	Teilmodulbeschreibung
	Spanisch für die Wirtschaft B
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-SPO-W2-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	4
	5. ECTS-Punkte: 
	120
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich, SS
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-SPO-W2-1Ü
	Titel:
	Español para la empresa y el trabajo B
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	120 h
	Turnus:
	Jährlich, SS
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Spanisch
	Inhalt:
	Behandlung wirtschaftsrelevanter Themen, die im beruflichen Kontext nützlich sind. Parallel dazu werden die sprachlichen Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher Ausdruck) trainiert und vertieft.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.


	Spanisch Oberstufe IK + LK + PR
	42-SPO-IK
	Modulbeschreibung
	Spanisch Oberstufe Interkulturelle Kompetenz
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-SPO-IK
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	3
	5. ECTS-Punkte: 
	90
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-SPO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul werden den Studierenden Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die sie in die Lage versetzen, unter Einbeziehung interkultureller Aspekte zu kommunizieren und zu handeln. Den Studierenden werden Kriterien, Handlungsoptionen und Kenntnisse vermittelt, die es ihnen ermöglichen, interkulturelle Situationen und Zusammenhänge adäquat zu interpretieren und dementsprechend zu handeln.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erwirbt interkulturelle und sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf sehr hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, in einer globalisierten Welt unter Einbeziehung interkultureller Aspekte mündlich und schriftlich zu kommunizieren. Er/Sie ist in der Lage, die Fremdsprache sowohl im Auslandsstudium als auch im Beruf wirksam und flexibel zu gebrauchen. Dieses Modul baut auf der Stufe "B2 – Vantage" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet.
	12. Teilmodule:
	42-SPO-IK-1
	Titel:
	Spanisch Interkulturelle Kompetenz
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	3

	42-SPO-IK-1
	Teilmodulbeschreibung
	Spanisch Interkulturelle Kompetenz
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-SPO-IK-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	3
	5. ECTS-Punkte: 
	90
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Semesterweise
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe 
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-SPO-IK-1Ü
	Titel:
	Competencia intercultural
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	90 h
	Turnus:
	Semesterweise
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Spanisch
	Inhalt:
	Vermittlung von interkulturellen Kenntnissen, die für einen Studien- bzw. beruflichen Aufenthalt im Zielsprachenland nützlich sind
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.

	42-SPO-LK
	Modulbeschreibung
	Spanisch Oberstufe Landeskunde
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-SPO-LK
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	3
	5. ECTS-Punkte: 
	90
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	1 Semester
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	42-SPO-PR
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	In diesem Modul werden den Studierenden landeskundliche Kenntnisse vermittelt, die sie in die Lage versetzen, situationsadäquat in der Fremdsprache zu handeln. Die Studierenden erwerben kulturelle, geographische, geschichtliche, soziopolitische und -ökonomische Kenntnisse über das Zielsprachenland.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Der/Die Studierende erwirbt landeskundliche und sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf sehr hohem Niveau, die ihn/sie befähigen, in unterschiedlichsten Situationen und unter Einbeziehung landeskundlicher Themen mündlich und schriftlich zu kommunizieren. Er/Sie ist in der Lage, die Fremdsprache sowohl im Auslandsstudium als auch im Beruf wirksam und flexibel zu gebrauchen. Dieses Modul baut auf der Stufe "B2 – Vantage" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet.
	12. Teilmodule:
	42-SPO-LK-1
	Titel:
	Spanisch Landeskunde
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	ECTS-Punkte:
	3

	42-SPO-LK-1
	Teilmodulbeschreibung
	Spanisch Oberstufe Landeskunde
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-SPO-LK-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	2
	4. SWS:
	3
	5. ECTS-Punkte: 
	90
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Semesterweise
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe 
	10. Prüfungsanmeldung:
	Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder
	11. Prüfungsart:
	Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder
	Auswahl der Optionen und Festlegung der Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung.
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
	42-SPO-LK-1Ü
	Titel:
	Curso de cultura
	Art:
	Übung
	Verpflich-tungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	2
	Arbeits-aufwand:
	90 h
	Turnus:
	Semesterweise
	Teilnehmer-zahl:
	Min. 5
	Max. 25
	Sprache:
	Spanisch
	Inhalt:
	Vermittlung von landeskundlichen Kenntnissen, die für einen Studien- bzw. beruflichen Aufenthalt im Zielsprachenland nützlich sind.
	Sonstiges:
	 Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
	 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.

	42-SPO-PR
	Modulbeschreibung
	Spanisch Oberstufe Abschlussprüfung
	Nr.: (wird von der ZV aus-gefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Modulbezeichnung: 
	42-SPO-PR
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Modulverantwortung: 
	0
	4. SWS:
	2
	5. ECTS-Punkte: 
	60
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. Dauer: 
	8. a) Zuvor bestandene Module:
	      b) Sonstige Vorkenntnisse:
	9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:
	10. Inhalte:
	Abschlussprüfung für die Oberstufe in der Fremdsprache.
	11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation:
	Diese Abschlussprüfung orientiert sich an der Stufe "C1 – Effective Operational Proficiency“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats, die eine kompetente Sprachverwendung zum Ziel hat. Mit der bestandenen Abschlussprüfung kann nach erfolgter Akkreditierung das UNIcert® III-Zertifikat erworben werden.
	12. Teilmodule:
	42-SPO-PR-1
	Titel:
	Spanisch Abschlussprüfung
	Verpflichtungsgrad:
	Pflicht
	SWS:
	ECTS-Punkte:
	2

	42-SPO-PR-1
	Teilmodulbeschreibung
	Spanisch Abschlussprüfung
	Nr.: (wird von der ZV ausgefüllt)
	Kurzbezeichnung:

	Teilmodulbezeichnung: 
	42-SPO-PR-1
	Bachelor / Master
	1. Niveaustufe:
	Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100
	2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der Organisationseinheit:
	Leiter/in Zentrum für Sprachen
	3. Teilmodulverantwortung: 
	4. SWS:
	2
	5. ECTS-Punkte: 
	60
	6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]: 
	7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:
	b) Sonstige Vorkenntnisse:
	8. Als Vorkenntnis erforderlich für Teilmodule:
	Jährlich (Herbst, vorlesungsfreie Zeit)
	9. Turnus der Prüfung:
	Ja, nach Bekanntgabe
	10. Prüfungsanmeldung:
	11. Prüfungsart:
	12. Prüfungsumfang:
	13. Sprache der Prüfung:
	14. Bewertungsart:
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